"I never knew there is a place like that before. [...] Everybody is always afraid
at this thing. 'Policecountry, policecountry, policecountry.'"

(Victoria, 26.01.03)
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1 Einleitung

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Abschiebehaft. Es handelt sich dabei um eine Institu-
tion die hiufig das letzte Glied einer Kette von Verwaltungsmafinahmen und Ausschlussme-
chanismen bildet, die explizit fiir Migrantlnnen und Fliichtlinge gelten. Fiir viele Menschen
endet ihr Aufenthalt in Deutschland in der Abschiebehaft, in Berlin im Abschiebegewahrsam
im Stadtteil Kopenick'. Dort werden die Inhaftierten zur Verwaltungssache, denn Abschiebe-
haft ist keine Strafhaft, sondern dient der Auslanderbehorde als vorbereitende Malinahme fiir
die erzwungene Ausreise aus der Bundesrepublik.

Im Rahmen eines studentischen Projekttutoriums beschéftigte ich mich im Jahr 2000 zum
ersten Mal mit Abschiebehaft und den Erfahrungen Inhaftierter (vgl. Projekttutorium Ab-
schiebehaft 2002). In der empirischen Untersuchung wurde deutlich, dass Abschiebehaft mit-
ten unter uns existiert, sie betrifft allein in Berlin jéhrlich Tausende. Dabei handelt es sich um
einen aus der sichtbaren Offentlichkeit abgezogenen Wirkungszusammenhang, da sie nur fiir
Menschen vorgesehen ist, die keinen giiltigen Aufenthaltsstatus haben. Abschiebehaft ist ein
in sich geschlossenes System, das fiir die Inhaftierten eine ungewisse Zeit lang zu einer ex-

tremen Lebensrealitit wird.

Die zentrale Frage der vorliegenden Untersuchung lautet: Welche Erfahrungen machen
Frauen in der Abschiebehaft und wie gehen sie mit ihr um? In diesem Sinne richte ich den
Blick auf die Lebenswirklichkeiten von Frauen in der Abschiebehaft. Meine Intention besteht
darin, in diesem speziellen Feld Lebensrealitidten von Frauen sichtbar zu machen und sie als
Akteurinnen zu beschreiben. Ich fragte danach, was Abschiebehaft fiir die inhaftierten Frauen
bedeutet, was sie mit ihnen macht und welche Strategien und Perspektiven sie im Umgang
mit der Haftsituation entwickeln@

In dieser Arbeit verbinde ich ethnologische Forschung in der Abschiebehaft mit dem theoreti-
schen Konzept des Alltags. Es ist eine empirische Studie in Form ,,dichter Beschreibung*
(vgl. Geertz 1987). Der Fokus meiner ethnographischen Beschreibungen liegt auf der Per-
spektive von Frauen, die diese Hafterfahrung machen mussten.

Durch meine Forschung wurde deutlich, dass Abschiebehaft eine einschneidende und exis-

tenzbedrohende Erfahrung fiir die inhaftierten Frauen ist. Die Erfahrungen der Frauen im

' Im Weiteren auch Abschiebehaftanstalt, Abschiebegefingnis, Abschiebegewahrsam, Gewahrsam oder
Ko&penick genannt.
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Diesen Absatz – Erläuterung des Themas – vielleicht später, wenn die Inhalte vorgestellt werden?


Haftalltag miinden jedoch nicht nur in Ohnmacht und Perspektivlosigkeit, wie ebenfalls zu
zeigen sein wird. Zur Gestaltung einer alltidglichen Routine im Abschiebegewahrsam gehoren
dariiber hinaus Handlungsperspektiven und Strategien der Frauen, mit der belastenden Situa-
tion umzugehen. Durch gegenseitige Unterstiitzung und emotionale Betreuung schaffen sie

sich einen vertrauten Alltag.

Die Anregung, eine ethnographische Arbeit {iber die Lebenswirklichkeiten von inhaftierten
Frauen in der Abschiebehaft zu verfassen, verdanke ich einer Kritik, die an das Projekttuto-
rium herangetragen wurde. Frauen als Gruppe mit eigenen (spezifischen) Erfahrungen wiirden
in unserer Darstellung ausgeblendet. Dies entspricht einer Kritik, die seit Anfang der 1970er
Jahre an die Migrationsforschung gerichtet wird. Darin werden Frauen meist nicht mit einbe-
zogen oder sie kommen nur im Zusammenhang mit ménnlicher Wanderung vor und werden
als abhidngige Mit- oder Nachwandernde beschrieben (vgl. Hahn 2000: 77; Gutiérrez Rodri-
guez 1999). Die Wirklichkeit zeigt jedoch, dass weltweit der groflte Teil der Migrantlnnen
und Fliichtlinge Frauen sind, die aus unterschiedlichsten Griinden aktiv werden und neue Le-
bensperspektiven suchen (vgl. Treibel 1988; Butterwege / Hentges 2000). Im Zuge dieser
Sichtbarmachung und Bewusstwerdung von Frauen im Migrationsgeschehen, wurde der Blick
auch auf die jeweiligen Ankunfts- und Aufnahmegesellschaften gerichtet und auf die Lebens-
situation von Migrantinnen (vgl. agisra .V 2001; Grottian 1991). Unter anderem entwickelte
sich ein Perspektive, die die Lebenserfahrungen von Migrantinnen als exemplarische Form
neuer Lebensentwiirfe und Strategien der Lebensfiihrung von Frauen wahrnimmt (vgl. Ochse
1999: 41). Ein weiterer Strang der Literatur zu Migration ist eng mit der Biographieforschung
verkniipft (vgl. Breckner 2002; Herzberg 1999; Kraul 1991).

Die Untersuchung von Lebenserfahrungen- und verhéltnissen von Frauen in der konkreten
Situation Abschiebehaft ist in den bisherigen Untersuchungen iiber Abschiebehaft nur margi-
nal vertreten. In zahlreichen Veroffentlichungen der Initiative gegen Abschiebehaft und ande-
rer sich kritisch positionierender Gruppen wird Abschiebehaft teilweise ethnographisch be-
schrieben und es werden die rechtlichen Bedingungen erldutert und kritisiert (vgl. Initiative
gegen Abschiebehaft 2003; dies. / Antirassistische Initiative Berlin 2003).> Bei Jéttkandt
(2002) wird die Abschiebehaft aus sozialarbeiterischer Perspektive der im Berliner Abschie-

begewahrsam tdtigen Sozialarbeiterlnnen beschrieben. Abschiebehaft als Thema der Sozialen

? Diese Arbeiten beziehen sich direkt auf den Abschiebegewahrsam in Berlin - Képenick (vgl. dariiber hinaus:
Heinhold 1997).
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Arbeit wird ebenfalls in einer Untersuchung tiber die Bedingungen und Perspektiven der Ab-
schiebehaft vergleichend in Deutschland und Frankreich behandelt (Goller / Preuss 2004).>
Uber den Bereich der Abschiebehaft hinaus existieren zahlreiche Verdffentlichungen, die sich
mit der Situation sowie Erfahrungen und Umgangsweisen von Frauen in der Haft befassen
(vgl. LAZ-Frauenplenum 1995; Gélieu 1994; Gerlach / Maier-Witt 1997; Langenfelder 1998).
Diese Arbeiten bewegen sich jedoch im Rahmen des Strafvollzugs und treffen flir Abschiebe-
haft insofern nicht zu, als das es sich dabei um eine Verwaltungsmafinahme handelt und die
Gefangenen keine verurteilten Straftiterinnen sind. Zugleich wird in diesen Arbeiten deutlich,
dass eine wissenschaftliche Perspektive auf den Lebensbereich Haft primir durch qualitative
Forschung gewonnen wird. @

Innerhalb der soziologisch geprdgten Gefingnisforschung, die sich mit dem Verstédndnis der
spezifischen sozialen Ordnung des Strafvollzugs und Aspekten einer Anstaltskultur beschaf-
tigt, scheinen Frauen als Untersuchungsgruppe weniger eine Rolle zu spielen. Allerdings fin-
det sich in dieser Forschungsrichtung durchaus ein Bezug auf Alltag (vgl. Maeder 2002).
SchlieBlich ist mit ,,Asyle ein Klassiker zu nennen, der das Leben in totalen Institutionen4,
wie auch das Abschiebehaftgewahrsam eine ist, untersucht und dessen wesentliche Merkmale

und die Reaktionen der Insassen analysiert (Goffmann 1973).

Die Perspektive, aus der ich die Erfahrungen der inhaftierten Frauen beschreiben und erkléren
will, ist die des Alltags. Wie wird in der Abschiebehaft, als auf den ersten Blick nicht alltigli-
cher, sondern ungewdhnlich und extrem wahrgenommener Situation, Alltag erlebt? Dazu ist
eine Bestimmung dessen notwendig, wie Alltagsleben als das Selbstverstidndliche, nicht Re-
flektierte (vgl. Bausinger 1996: 36; Kaschuba 1999: 101), zum ,,normalen Leben* wird und
wie sich dieser Prozess in der Abschiebehaft vollzieht.

Dem Charakter von Abschiebehaft als Verwaltungsmafinahme und nicht als Strathaft, soll in
der Umsetzung und Organisierung des Haftaufenthaltes Rechnung getragen werden. So wird
von Seiten der Organisatorlnnen immer wieder darauf hingewiesen, dass Abschiebehaft ganz

,normales Leben [...] nur ohne Freiheit“ sei.” Aus den Beschreibungen der Frauen wird deut-

’ Die Autorinnen fragen danach, inwiefern Kriterien der menschenwiirdigen Behandlung in der Abschiebehaft
im Vergemeinschaftungsprozess der EU beriicksichtigt werden und welchen Einfluss die Harmonisierung auf
Haftbedingungen in den Mitgliedsstaaten hat.

* Als totale Institutionen beschreibt Goffmann soziale Einrichtungen und Anstalten mit allumfassendem und
totalem Charakter, der symbolisiert wird ,,durch Beschrinkungen des sozialen Verkehrs mit der Aulenwelt so-
wie der Freiziigigkeit, die hdufig direkt in die dingliche Anlage eingebunden sind, wie verschlossene Tore, hohe
Mauern, Stacheldraht [...].“ (Goffmann 1973: 15f).

> Vgl. dazu den stellvertretenden Anstaltsleiter: ,,Wir versuchen hier, das normale Leben fiir die Insassen zu
ermoglichen — nur ohne Freiheit” In: Berliner Woche 04.02.04. Vgl. dazu Aussagen des derzeitigen Leiters, der
die Arbeitsaufgabe der Polizei in der Betreuung, und eben nicht nur in der Verwahrung, sicht (Gespréch Leiter,
11.09.03) (siehe dazu Kap. 5.2).
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lich, dass Abschiebehaft fiir sie eine extreme Situation ist. Der Aufenthalt im Abschiebege-
wahrsam, der bis auf 18 Monate ausgedehnt werden kann, ist meist von Unsicherheiten und
Angsten iiber die drohende Abschiebung gepriigt. Die Frauen befinden sich an einem be-
grenzten und als Gefingnis wahrgenommenen Ort, an dem die Kommunikation nach drau3en
eingeschrinkt ist und der im Inneren durch wiederkehrende Regeln und Ereignisse strukturiert

wird.

An den Anfang der Arbeit stelle ich eine kurze Einfiihrung in die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen der Abschiebehaft und deren Umsetzung im Abschiebegewahrsam Berlin (sieche Ka-
pitel 2). Daran anschlieBend folgen Ausfiihrungen zum methodischen Vorgehen im
Forschungsprozess (siehe Kapitel 3). Die praktische Anndherung an das Thema bedeutete fiir
mich zunichst selbst Einblicke in den Ort des Geschehens (den Gewahrsam) zu nehmen und
an zwei Tagen eigene Wahrnehmungen festzuhalten. Die Erfahrung der Haft konnte ich nicht
selbst als Gefangene machen und auch nicht teilnehmend beobachten. Daher war es wichtig,
Kontakte mit inhaftierten Frauen herzustellen und Interviews zu fithren, um ihre Perspektive
auf die erlebte Haftsituation kennen zu lernen. Ich nahm daher Kontakt sowohl zu inhaftierten
als auch entlassenen Frauen auf.

Besondere Herausforderung dieser Arbeit war fiir mich die Kombination von ethnologischer
Forschung und kritischer Positionierung auf der Seite der Frauen innerhalb eines politisch
relevanten Themas.® Dabei nahm ich eine wissenschaftstheoretische Position ein, die auf
Parteilichkeit und Empathie beruht (vgl. Mies 1978; Ochse 1999).” Das war fiir die Forschung
von Vorteil, verlangt jedoch gleichzeitig eine detaillierte Offenlegung meines Vorgehens und
die kritische Reflexion meiner Rolle im Forschungsprozess (siche Kapitel 3.3). An die
methodischen Ausfiithrungen schliefit sich die Vorstellung meiner Gesprachspartnerinnen,

deren Erfahrungen die Grundlage dieser Arbeit bilden, in vier Portrdts an (siche Kapitel 4).

Auch Riidiger Jakesch, ehemaliger Staatssekretdr fiir Inneres, beurteilte die Zustinde im Abschiebegewahrsam
als ausgesprochen positiv (Naumann 2000). Bereits in den 80er Jahren sagte der damalige Leiter der Auslénder-
behorde in Berlin, Chamier: ,,Abschiebehaft ist ein ganz normales Leben minus Freiheit!* (Mahdavi / Vandré
1998: 197).

® Das Politische muss als stringenter Bestandteil des Kulturellen mitbedacht und reflektiert werden, anstatt es
auszuklammern, fordert Allolio-Néicke: ,,Politisch sind dabei das spezielle Welt- und Menschenbild des for-
schenden Subjekts, die letztendlich zu einem bestimmten Erkenntnisinteresse fithren. Dieses ins Auge gefasst,
begleitet — wenn nicht sogar bestimmt — das Erkenntnisinteresse den gesamten Forschungsprozess und fiihrt
letztendlich zu bestimmten Interpretationen (Allolio-Nécke 2003: 4).

" Entgegen der Kritik, die diesen Ansatz als ,,Entgrenzung von Wissenschaft und Politik* problematisiert (vgl.
Behnke / Meuser 1999), denke ich, dass sich diese Bereiche nicht ausschlieBen. Die Ethnographie eines Alltags
der Abschiebehaft von Frauen schirft den Blick fiir Lebenswirklichkeiten und Erfahrungen von Migrantinnen
und Fliichtlingen in Berlin. Eine politische Positionierung dazu halte ich weniger hinderlich, als vielmehr fiir
erforderlich.
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Die Begriffsbestimmung von Alltag leitet den Hauptteil dieser Arbeit ein (siche Kapitel 5.1).
Daran anschlieBend beschreibe ich aus der Perspektive der Frauen, wie der Alltag in der Ab-
schiebehaft geregelt ist und wahrgenommen wird (siehe Kapitel 5.2). Zum Regelwerk geho-
ren organisatorische Elemente wie die Unterbringung, Versorgung und Betreuung der Gefan-
genen ebenso, wie das Verhiltnis zu Polizei und Sozialarbeiterlnnen. Einige dieser festen
Regeln werden durch die Routine damit zu einer Alltagserfahrung, die in der unsicheren Situ-
ation der Abschiebehaft Sicherheit bedeutet.

Wesentliches Element des Alltags ist dariiber hinaus das Wirken der Ausldnderbehdrde, die,
als federfiihrende Instanz und michtig wahrgenommene Autoritdt im Hintergrund, die Ab-
schiebung regelt. Auch diese Facette ist Bestandteil der Haftsituation wie sie im Hauptteil der
Arbeit beschrieben wird (siehe Kapitel 5.3). Die erlebte Bedrohung durch diese Instanz
vermittelt ein Geflihl der Ohnmacht. Die Ungewissheit ist keine Erfahrung die alltdglich wird,
dennoch gibt es auch RegelméBigkeiten in der Verfahrensweise der Behorde, die von den
Frauen wahrgenommen werden und in die Alltagswahrnehmung einflie3en.

Welche Ridume sich die Frauen trotz der schwierigen Haftsituation als aktiv Handelnde im
Abschiebegewahrsam erobern, zeige ich im letzten Abschnitt des Hauptteiles der Arbeit auf
(siche Kapitel 5.4). Handlungsperspektiven und Umgangsstrategien der Frauen flihre ich an
dieser Stelle unter dem Begriff der Selbstorganisation ein. Daran schlieen sich Reflexionen
der Frauen zum Haftende und zum Haftsystem an (sieche Kapitel 6). Thre Erfahrungen flie3en
in die Bewertung der Abschiebehaft ein und sind als Bewiéltigungsstrategien in der Haftsitua-
tion zu verstehen. Den Abschluss der Untersuchung bildet das Fazit, in welchem die wesentli-
chen Erfahrungen der Frauen im Haftalltag und ihre Reaktionen darauf zusammenfassend

betrachtet werden.



2 Rahmenbedingungen der Abschiebehaft

Viele Menschen, die in Abschiebehaft kommen, werden an Bahnhofen, auf der Strasse oder
bei Polizeirazzien kontrolliert, moglicherweise beim Fahren ohne Fahrschein aufgegriffen
oder auf der Auslinderbehdrde festgenommen. Was dann folgt, ist eine Uberpriifung der Per-
sonalien durch die Polizei, bei der festgestellt wird, dass die betreffenden Personen keine giil-
tigen Papiere haben bzw. die Identitét nicht zweifelsfrei geklart werden kann. Dazu greift die
Polizei auf das Auslidnderzentralregister (AZR)® zuriick. Meist erhalten die Festgenommenen
eine Anzeige wegen illegalen Aufenthaltes, die spéter hiufig eingestellt wird, manchmal aber
auch zu einem Strafbefehl fithrt und in Gefingnisaufenthalt oder Geldstrafen umgesetzt wird.’
Zum besseren Verstindnis der nachfolgenden Ausfithrungen erldutere ich zunichst die recht-

lichen Grundlagen der Abschiebehaft und die Durchfiihrung dieser Maflnahme in Berlin.

2.1 Die rechtlichen Grundlagen

Bei Abschiebehaft handelt es sich nicht um ein Strafverfahren, sondern um eine Verwal-
tungsmalBnahme. Abschiebehaft dient ausschlielich der Abschiebung. Sie ist keine Straf-,
Beuge- oder Untersuchungshaft. Da es in diesem Verfahren um Freiheitsentziehung geht,
obliegt die Zustindigkeit und Entscheidungsgewalt dafiir dem Amtsgericht. Dabei ist auch
das Freiheitsentziehungsverfahrensgesetz (FEVG) relevant. Das Recht auf individuelle Frei-
heit darf nach der deutschen Gesetzgebung in Fillen beschriankt/aufgehoben werden, in denen
andere Rechtsgiiter verletzt werden; etwa das Recht des Staates auf Kontrolle seiner Grenzen.

Dabei muss der VerhéltnismaBigkeitsgrundsatz beriicksichtigt werden.

¥ Im Auslinderzentralregister in Koln sind alle in der Bundesrepublik gemeldeten , Auslinder

(Biirgerkriegsfliichtlinge, Asylbewerberlnnen, alle Personen fiir oder gegen die eine aufenthaltsrechtliche Ent-
scheidung getroffen wurde, die an deutschen Grenzen zuriickgewiesen wurden oder gegen deren Einreise ,,Be-
denken® bestehen) erfasst. Gespeichert werden Personalien, Wohnsitz, Ein- und Ausreisedaten, auslédnder- und
asylrechtliche Entscheidungen, Verdacht des Drogenhandels, Straftaten nach §§ 129 und 129a Strafgesetzbuch
sowie andere ,,Straftaten mit terroristischer Zielsetzung* und die Mitgliedschaft in bestimmten politischen Aus-
landerorganisationen. Gesammelt werden diese Daten von den Auslidnderbehorden, sowie den deutschen Kon-
sulaten im Ausland, von Bundesgrenzschutz, Bundeskriminalamt und Polizeibehdrden, von den Staatsanwalt-
schaften sowie den drei deutschen Nachrichtendiensten.

’ Tllegale Einreise und Aufenthalt sind im Auslindergesetz von 1990 strafbar (vgl. § 92 AuslG). Die
Strafanzeigen werden hdufig, aber nicht immer gestellt. Mit dem Strafverfahren befasst sich grundsétzlich die
Staatsanwaltschaft. Diese kann das Verfahren einstellen, Anklage erheben oder einen Strafbefehl erlassen.
Letzterer ist eine richterliche Verurteilung ohne miindliche Verhandlung (Gesprach mit Rechtsanwiltin am
24.01.04).
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In Haft kdnnen alle Personen genommen werden, die ausreisepflichtig sind, etwa weil sie sich
unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten. Das betrifft beispielsweise Menschen, die undokumen-
tiert eingereist sind und ohne Papiere in Berlin leben, Menschen deren Aufenthaltsstatus ab-
gelaufen ist, wie z. B. abgelehnte Asylbewerberlnnen oder Biirgerkriegsfliichtlinge, deren

Duldung nicht verlidngert wurde.

Abschiebungshaft'’, wie sie im Gesetz und in der Verwaltungssprache genannt wird, ist im
§ 57 des Auslindergesetzes, novelliert 1993", geregelt (§ 57 AuslG, vgl. Anhang). Darin
wird unterschieden in die sogenannte Vorbereitungshaft und in Sicherungshaft. Erstere ist
zuldssig, wenn eine Ausweisung in Vorbereitung ist, iiber die noch nicht sofort entschieden
werden kann und die Abschiebung ohne Inhaftnahme wesentlich erschwert wiirde (§ 57 1
AuslG). Vorbereitungshaft darf bis zu sechs Wochen verhingt werden.

Sicherungshaft (§ 57 I AuslG) ist fiir Menschen vorgesehen, die ,,vollziehbar ausreisepflich-
tig“ (ebd.) sind und bei denen ,.der begriindete Verdacht besteht, dass [er/sie]' sich der
Abschiebung entziehen will* (ebd.). Zudem muss die Abschiebung durchfiihrbar und zuléssig
sein. Der begriindete Verdacht ist in der Regel bereits dadurch gegeben, dass sich jemand
schon einmal der Abschiebung ,.entzogen™ hat, also untergetaucht ist, aber auch wenn die
Angeklagten keinen festen Wohnsitz haben oder ganz offensichtlich nicht ausreisen wollen.
Auch die illegale Einreise ist eine hinreichende Begriindung des Verdachtes (Senatsverwal-
tung fiir Inneres 2003: 9).

Die Haft darf fiir bis zu drei Monate verhidngt werden und ,,kann in Fillen, in denen der Aus-
lander seine Abschiebung verhindert, um hochstens zwolf Monate verlangert werden.” (ebd.)
Abschiebehatft ist also bis zu einer Dauer von 18 Monaten mdéglich. Eine eigene Schuld an der
Verldngerung der Haftdauer besteht vor Gericht beispielsweise dann, wenn die Abzuschie-
benden sich weigern, Angaben zu machen, den Passersatzantrag zu unterschreiben, bei Bot-
schaftsvorfiithrungen (vgl. Kap. 2.4) nicht kooperieren oder Widerstand bei der Abschiebung

selbst leisten. '

' In Anlehnung an den Sprachgebrauch der kritischen Offentlichkeit und der Medienberichterstattung, verwende
ich in dieser Arbeit den Begriff Abschiebehaft. An Stellen, an denen aus dem Gesetz zitiert wird oder Mitar-
beiterInnen wiedergegeben werden, iibernehme ich den Begriff ,,Abschiebungshaft“. Beide Bezeichnungen mei-
nen das Gleiche.

" An den rechtlichen Voraussetzungen die durch den § 57 AuslG gegeben sind, wird sich durch das neue
Zuwanderungsgesetz nichts dndern und darin lediglich in § 62 AufenthG umbenannt werden.

12 1ch verwende in Zitaten eckige Klammern um zu verdeutlichen, dass Auslassungen oder Ergdnzungen von mir
vorgenommene Modifikationen sind. Sie dienen der besseren Lesbarkeit und Verstindlichkeit der Arbeit.

" Die meisten Abschiebungen finden iiber den Luftweg und unbegleitet statt. Es werden aber auch Menschen in
Begleitung des BGS abgeschoben. An Bord jeden Flugzeugs obliegt dem/der Pilot/in die alleinige Entschei-
dungsgewalt dariiber, wer mitfliegt. Wehrt sich eine Person, die abgeschoben werden soll, wird die Abschiebung
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2.2 Die Anhérungen vor dem Amtsgericht in Berlin - Kopenick

Die Abschiebehaft wird von der Auslinderbehdrde (in Berlin das Landeseinwohneramt
(LEA) Abteilung 1V) beantragt (vgl. Gewahrsamsordnung (GewQO) 1.2. im Anhang). Drei
Richter und eine Richterin des Amtsgerichtes Schoneberg entscheiden tdglich liber die An-
trage auf Inhaftierung oder Haftverldngerung (vgl. ebd.). Ort der Verhandlung ist ein Gebdude
auf dem Geldnde des Abschiebegewahrsams, welches die Auflenstelle des zustdndigen Amts-

gerichtes ist (Senatsverwaltung fiir Inneres 2003: 3).

Die erste Anhorung findet kurz nach der Ankunft der Gefangenen im Abschiebegewahrsam
statt, weil jede/r Festgenommene bis zum Ablauf des folgenden Tages einem/einer Haftrich-
ter/in vorgefiihrt werden muss. Ist die Priifung aufgrund fehlender Sprachmittlung oder un-
vollstindiger Aktenlage nicht moglich, wird einstweilige Haft angeordnet (fiir max. 2 Wo-
chen). In der Regel wird innerhalb weniger Tage erneut mit einem/einer Dolmetscher/in an-
gehort.

Gegen die Haftanordnung kann ,,sofortige Beschwerde* beim Landgericht eingereicht wer-
den, welches die erste Entscheidung dann priift. Das ist ein zeitaufwandiges Verfahren und
,»der Rechtsmittelschutz greift oft ins Leere, weil vor Ablauf der angeordneten Haft keine Be-
schwerdeentscheidung ergeht (Heinhold 2000: 212). Fiir die inzwischen oft angeordnete
Verldangerung der Haft muss dann ,,ein neuer Instanzenweg angefangen werden® (ebd.).

Viele Abschiebehéftlinge sind nicht ausreichend informiert und auch nicht anwaltlich vertre-
ten. Ihnen wird kein Rechtsbeistand, wie im Fall von Strafverfahren iiblich, beigeordnet. Die

Kosten fiir Rechtsanwiltlnnen haben die Gefangenen selbst zu tragen.

2.3 Der Abschiebungsgewahrsam Berlin - Képenick

Im Gesprach mit dem Leiter des Gewahrsams wurden mir die Organisation, Struktur und
Verantwortlichkeitsbereiche im Abschiebehaftgewahrsam erldutert (im Folgenden: Leiter,
11.09.03).

Die Zustandigkeiten fiir Abschiebungsplanung und Aufenthalt in der Haft sind in Kopenick
zweigeteilt. ,,Die Aufsicht iiber den Abschiebungsgewahrsam obliegt der Polizei” (GewO
1.2). Das ,,Wesen der Verwahrung™ ist definiert als die ,,voriibergehend[e] sicher[e] Unter-
bringung der Abschiebungshéftlinge* (GewO 1.4). Die Arbeitsaufgaben der MitarbeiterInnen

der Polizei sind entsprechend bestimmt und umfassen die ,,Aufnahme, Beaufsichtigung,

hiufig durch den/die Flugkapitin/in abgebrochen und der/die Gefangene kommt zuriick ins Abschiebegewahr-
sam, bis ein neuer Abschiebeversuch, in der Regel mit verstérkten Sicherungsvorkehrungen, unternommen wird.
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Betreuung, Entlassung bzw. Uberstellung [der Abschiebungshiftlinge] insbesondere zur
Durchfithrung der Abschiebung® (ebd.). Dabei hat die Polizei keinerlei Einfluss auf Entschei-
dungen und Weisungen der Auslédnderbehorde. Letztere beantragt demnach die Haft, wihrend

sich die Polizei um die praktische Organisierung der Haft kiimmert (Leiter, 11.09.03).

Seit 1992 ist die Anordnung der Abschiebehaft bundeseinheitlich geregelt. Die Durchfiihrung
der Haft ist allerdings Léndersache und daher von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich
geregelt.

Berlin ist das einzige Bundesland, in dem Abschiebehaft Polizeisache ist. Anfang der 1990er
Jahre wurden Abschiebehiftlinge mit anderen in Gewahrsam genommenen Personen gemein-
sam in den Polizeigewahrsamen untergebracht. 1995 verabschiedete das Berliner Abgeord-
netenhaus das ,,Gesetz iiber den Abschiebungsgewahrsam im Land Berlin“ (Senatsverwaltung
fiir Inneres 1995). Zu dieser Zeit, als die Zahlen der Inhaftierten anstiegen, wurde die ,,Au-
Benstelle Abschiebegewahrsam Kopenick® eingerichtet, als Bereich, der speziell nur fiir Ab-
schiebehaft zustindig sein sollte. Auch nach der Auslagerung blieb die Zustindigkeit fiir die
Durchfiihrung und Uberwachung der Abschiebehaft bei der Polizei. Der Gewahrsam gehéort
zum Referat ,,Gefangenenwesen® (Leiter, 11.09.03).

Im Abschiebegewahrsam arbeiten 330 MitarbeiterInnen der Polizei, sowohl Angestellte als
auch Beamte. Sie sind uniformiert und an der entsprechenden Kennzeichnung (Schulterstii-
cke) zu unterscheiden (Leiter, 11.09.03). Die Angestellten des ,,Gefangenenwachdienstes*
und des ,,Tagesschichtdienstes” sind keine ausgebildeten Polizistlnnen, sondern haben eine
Ausbildung von sieben Wochen im Objektschutz und sechs Wochen im Gefangenenbewa-
chungsdienst absolviert (Gesprach mit ehemaliger Praktikantin beim Sozialdienst der Haft am
21.01.04, im Folgenden: Praktikantin, 21.01.04). Sie arbeiten in 12-Stunden-Schichten. Das
bedeutet, dass sie an zwei aufeinander folgenden Tagen im Gewahrsam arbeiten und dann
zwei Tage frei haben (Gespriach mit Mitarbeiter der Polizei am 11.09.03, im Folgenden: Mit-
arbeiter Polizei, 11.09.03).

Das Gewahrsamsgebidude in Berlin - Kdpenick ist das ehemalige Frauengefdngnis der DDR.
Im November 1995 wurde es nach umfangreichen Renovierungsmafinahmen in Betrieb ge-
nommen (Leiter, 11.09.03). Neben einem Verwaltungsgebdude, in dem sich auch der Be-
suchsraum befindet, besteht die Einrichtung aus zwei Hausern mit insgesamt neun Etagen.
340 Abschiebehiftlinge konnen insgesamt untergebracht werden.

Die bis 1995 ebenfalls als Abschiebegewahrsam genutzte ehemalige Polizeikaserne in der

Kruppstra3e in Berlin-Tiergarten, wurde zunédchst geschlossen, diente aber wenig spéter wie-
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der als Gewahrsam fiir abzuschiebende Frauen und Ménner. Letztere wurden kurz darauf voll-
stdndig nach Kopenick verlegt und im Jahr 2000 wurde die Kruppstra3e vollstindig geschlos-
sen. Seitdem ist nur noch der Abschiebegewahrsam Kdpenick fiir das land Berlin eingerichtet

(Leiter, 11.09.03)."

2.4 Die Auslanderbehdrde im Abschiebungsgewahrsam

Die Auslidnderbehdrde beginnt unmittelbar nach der Ankunft der Gefangenen mit den Vorbe-
reitungen der Abschiebung. Die folgenden Informationen sind einem Gesprich mit einer Mit-
arbeiterin der Auslédnderbehdrde wihrend meines Aufenthaltes im Gewahrsam entnommen
(im Folgenden: Mitarbeiterin LEA, 09.11.03):

Die so genannten HaftsachbearbeiterInnen, die auch bei den Anhdérungen vor dem Amtsge-
richt anwesend sind, libermitteln die gewonnenen Daten der ,,Neuzuginge® zundchst dem
Hauptamt der Auslinderbehdrde'”, wo die Originale der Unterlagen aufbewahrt und samtliche
Vorginge vermerkt werden. Nach drei bis vier Tagen geht dann der Auftrag zur Passbeschaf-
fung an die Kolleginnen im Kellergeschoss. ,,Die Passbeschaffer* steht auf einem bunt ges-
talteten Computerausdruck an der Eingangstiir (Auszug Feldtagebuch, 11.09.03). Die so Be-
zeichneten sind zwei Mitarbeiterinnen des Landeseinwohneramtes und fiir die Passbeschaf-
fung aller Ausreisepflichtigen in Berlin zustindig. Sie sind in den Biirordumen des Abschie-
begewahrsams untergebracht, um Abschiebehiftlinge direkt vor Ort ,,erfassen und bearbeiten*
(Mitarbeiterin LEA, 09.11.03) zu kénnen. Eine weitere Passbeschafferin ist im Hauptamt té-
tig.

Zu den Arbeitsaufgaben der Passbeschafferinnen gehort es, den Passersatzantrag aller Ab-
schiebehiftlinge auszufiillen, wenn dieser bis dahin noch nicht vorliegt. Weiterhin sind sie
dafiir zusténdig, die Fotos dafiir zu machen und Fingerabdriicke, fiir die Botschaften, die dies
verlangen, zu nehmen. In der Regel werden Botschaftsvorfiihrungen organisiert, um die Iden-
titdt der Gefangenen festzustellen und die Passbeschaffung voranzureiben.

Die drei Kolleginnen teilen sich die Arbeit nach bestimmten Léndergruppen auf und verhan-
deln so beispielsweise mit osteuropdischen, asiatischen oder afrikanischen Botschaften um
Vorfiihrungstermine und um die Ausstellung von Passersatzpapieren. Nicht zu vergessen sei,
dass auch die Pésse derjenigen organisiert und beschafft werden, die aus der Haft entlassen

sind, denn schlieBlich ,,wollen wir sie ja loswerden* (ebd.).

' Die aktuelle Gewahrsamsordnung gilt jedoch auch fiir den Standort KruppstraBe (vgl. GewO 1.1). Dieser
scheint weiterhin als Ort fiir kurzfristige Inhaftierungen im Rahmen des ,,Gefangenenwesens benutzt zu wer-
den.

' Dieses befindet sich in Berlin - Lichtenberg in der NoldnerstraBe. Die zweite grofe Arbeitseinheit der
Ausldnderbehorde befindet sich am Friedrich-Krause-Ufer im Wedding.
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Manchmal haben sie drei bis vier Leute gleichzeitig zu ,,bearbeiten®, lassen sich Papiere aus-
fiillen und erfragen fehlende Daten. Viele Gefangene wiirden behaupten, sie konnten nicht
schreiben und lesen. Insbesondere die weiblichen Gefangenen wiirden nicht kooperieren.'®
Dann fiangt die Recherche der Mitarbeiterinnen an und sie miissen an Hand der wenigen Da-
ten, die sie haben, die Identitit kliren'’ und den Pass fiir die Abschiebung besorgen. Oft wiir-
den sie die Inhaftierten auch regelméBig sehen, wenn z. B. noch Fragen offen seien oder alles
noch einmal von vorne anfange, ,,weil die Botschaft nicht mitspielt™ (ebd.).

Die Arbeitssituation mit den Abschiebehéftlingen sei durch ein Kommunikationsproblem
gekennzeichnet, da es keine DolmetscherInnen dafiir gibt. Den Mitarbeiterinnen helfen jedoch
oft ihre Russisch- und Englischkenntnisse. Als ich vermutete, dass die Arbeit durch die
Kommunikationssituation doch recht schwierig sein miisse, erkldrte die Mitarbeiterin, das

ginge schon immer irgendwie und mit Hénden und Fiilen; teilweise auch durch die Mithilfe

von Mithéftlingen, die libersetzen wiirden (ebd.).

2.5 Zahlen

Im Abschiebegewahrsam wird tdglich eine aktuelle Belegungsliste erstellt, die nach Nationa-
litdten, ,,Verweildauer” und Gesamtanzahl der Insassen strukturiert ist. Fiir Méanner und
Frauen wird eine gemeinsame Statistik gefiihrt, wobei das Alter unerfasst bleibt. Aus der Per-
spektive der Polizei sei dies unerheblich, fiir die Sozialpddagoglnnen dagegen schon eher von

Bedeutung, z. B. im Fall der Anwesenheit Minderjahriger'® (Leiter, 11.09.03). Am 11.09.03

'® Die Passbeschafferin hatte mich gefragt, wie ich auf das Thema Frauen in der Abschiebehaft kime und die
weiblichen Inhaftierten als zickig, unhoflich, nicht kooperativ und faul charakterisiert (ebd.).

"7 Das Stichwort der ,,Identititskldrung® ist eng mit der Arbeitsweise der Auslinderbehdrde verbunden. Es hat
weniger mit ethnologischen Konzepten von Identitit zu tun (vgl. Assman 1993). Vielmehr verweist es aus der
Perspektive der Behorde auf die Bedeutung von offiziellen Passdokumenten. Ohne diese gilt der Mensch als
identitétslos und kann nicht abgeschoben werden, da er oder sie nicht eindeutig einem Land zugeordnet werden
kann (,,die (zumeist mutmaBliche) Staatsangehorigkeit” (Senatsverwaltung fiir Inneres 2003: 9). Daraus ergibt
sich in der Praxis ein Dilemma, dass darin besteht, dass den Inhaftierten, die Angaben die sie machen, in der
Regel nicht geglaubt werden, bis eine Landesvertretung dies bestitigt.

Die Ausldanderbehorde organisiert Termine bei den Botschaften, von denen sie sich die Ausstellung eines
Reisepapieres erhofft. In den Vorfilhrungen sollen die MitarbeiterInnen der Botschaften sich dariiber
iiberzeugen, dass die Vorgefiihrten aus ihrem Land stammen. Das Papier, dass danach ausgestellt werden soll, ist
ein Passersatz der fiir eine einmalige Reise giiltig ist. Mit diesem werden die Gefangenen dann abgeschoben. Da
die Identitit vieler Abschiebehiftlinge ungeklirt ist, werden sie oft bei mehreren Botschaften (bundesweit)
vorgefiihrt. Es kommt oft vor, dass die Botschaften die Personen ablehnen (,they reject me* vgl. Jessica,
14.10.03; ,,they deny me* Victoria, 26.01.04) und die Auslidnderbehdrde dann erneut damit beginnt, eine weitere
Vorfithrung zu organisieren. Diese Praxis ist nicht zuletzt fiir die langen Haftdauern zahlreicher Inhaftierter
verantwortlich (vgl. Berger 2003; Initiative gegen Abschiebehaft 2003).

Botschaftsvorfithrungen sind ein interessanter Aspekt des Themas Abschiebehaft, der ein weiteres Forschungs-
feld ero6ffnet. An dieser Stelle kann ich jedoch nicht ausfiihrlicher auf diese Situation eingehen.

'8 Als Minderjahrig gilt zwar, wer unter 18 Jahre alt ist, inhaftiert werden diirfen aber Frauen und Ménner ab 16
Jahren. Seit 2003 existiert eine Weisung, die besagt, dass Minderjdhrige und Schwangere maximal 3 Monate
inhaftiert werden diirfen (Senatsverwaltung fiir Inneres 2003: 5).
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waren zwei minderjihrige Frauen, eine Bosnierin und eine Bulgarin, beide 17 Jahre alt, in
Kopenick (ebd.).

Der Gesamtdurchschnitt der ,,Verweildauer betrug im September 2003 28 Tage (ebd.). Der
Leiter schitzte diesen statistischen Wert jedoch als wenig relevant ein. Diese Zahl werde da-
durch gedriickt, dass sehr viele Insassen relativ kurz da sind; manchmal nur einige Tage oder
wenige Wochen, und verdecke, dass Einige sehr lange inhaftiert sind. Mit 304 Tagen war eine
Frau aus der Ukraine zu diesem Zeitpunkt am ldngsten in Haft. Bei ihr sei die Identitét nicht
geklart. Generell sei eine Hiufung von Frauen aus (schwarz)afrikanischen Léndern und der
ehemaligen Sowjetunion festzustellen, die ldnger in Haft blieben. Ursache dafiir sei die

schwierige Passbeschaffung und hiufig die mangelnde Kooperation der Insassen (ebd.).

Am Tag meines ersten Feldaufenthaltes (11.09.03) waren insgesamt 257 Insassen aus 48 Na-
tionen in der Haft. Die 46 weiblichen Gefangenen kamen aus 19 verschiedenen Landern: dar-
unter befanden sich zwei Bulgarinnen, fiinf Chinesinnen, vier Frauen aus Ghana, fiinf aus
Nigeria, drei aus Polen, zwei Russinnen, vier Frauen aus Sierra Leone, jeweils eine Frau aus
Bosnien, Georgien, Jugoslawien, Kasachstan, Moldawien, Sri Lanka, dem Sudan und WeiB3-
russland, sieben Frauen aus der Ukraine und drei Vietnamesinnen. Bei zwei Frauen war die

Herkunft ungeklart (ebd.).

In Deutschland sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums im Jahr 2002 insgesamt
29.036 Fliichtlinge in ihre Heimatlinder abgeschoben worden, etwa vier Prozent mehr als
2001 (27.902). Der BGS nahm in diesem Zeitraum aulerdem 11.138 Zuriickschiebungen vor.
Darunter wird die ,,Aufenthaltsbeendende Mallnahme gegen einen unerlaubt eingereisten
Auslidnder innerhalb von 6 Monaten nach seiner Einreise* - nach § 61 AuslG — gefasst. Im
Vergleich zu 2001 ist dieser Wert um 30,6% niedriger. Zuriickweisungen an den Grenzen
erfolgten in 47.286 Fillen."

Eine Jahresstatistik iiber Inhaftierte, Abschiebungen und Entlassungen in Berlin wird im Ab-
schiebegewahrsam nicht gefiihrt. Die aktuellsten Zahlen liegen fiir das Jahr 2002 vor.*
Danach gab es in diesem Zeitraum 5.351 ,,Einlieferungen® wobei fiir 4.339 Personen Haft-

erstantrage gestellt und in 212 Fillen eine Verldngerung beantragt wurde. 421 Haftantrige

" Quelle: www.bundesgrenzschutz.de am 01.07.04.
2 Sie sind einem Schreiben der Innenverwaltung des Berliner Senats entnommen, das die Praxis von ,,Anord-
nung und Vollzug von Abschiebungshaft” in Berlin zusammenfasst. (Senatsverwaltung fiir Inneres 2003).
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wies das Gericht ab. Aus der Haft wurden 2.560 Menschen abgeschoben.?' Nicht abgescho-
ben wurden im Jahr 2002 ungefdahr 2660 Abschiebehéftlinge.

Die meisten Menschen wurden in die Ukraine (17%), nach Bulgarien (14%) und Polen (12%)
abgeschoben. Der Innensenat sah es als Erfolg an, die Quote Inhaftierte/Abschiebungen im
Vergleich zu 1997 (10.690/2.965) deutlich verbessert zu haben. Die Inhaftierungszahlen wiir-
den noch weiter sinken. Die Belegung liege kontinuierlich bei etwa 250 Personen (Senatsver-
waltung fiir Inneres 2003: 6).

Gleichzeitig werden weniger Menschen in Abschiebehaft genommen, weil die Innenverwal-
tung sich bemiiht, in mehreren Bereichen die Haftantragspraxis zu dndern und "unnotige"

Inhaftierungen zu vermeiden (ebd.).?

2.6  Abschiebungen und Entlassungen

In den meisten Fillen werden die Inhaftierten abgeschoben. Es ist jedoch nicht zu iibersehen,
dass jedes Jahr Hunderte Personen nach meist sehr langen Haftdauern entlassen werden. Das
geschieht, wenn die Haftgriinde entfallen. Beispielsweise kann die Haftbeschwerde beim
Kammergericht Erfolg gehabt haben, ein drztliches Attest kann die Haftunfahigkeit beschei-
nigen oder die Abschiebung kann offensichtlich nicht durchgefiihrt werden.

In diesen Féllen war es der Ausldanderbehorde offensichtlich nicht mdglich, die Passersatzpa-
piere zu beschaffen und die Haft wird unrechtméBig. Die Sicherungshaft ist unzuldssig,
,wenn feststeht, dass aus Griinden die der Ausldander nicht zu vertreten hat, die Abschiebung
nicht innerhalb der nichsten drei Monate durchgefiihrt werden kann* (ebd.: 2; vgl. § 57 1
AuslG). Bei vielen Lindern dauert die Passbeschaffung sehr lange, weil die Botschaften nicht
mitwirken oder sehr lange Bearbeitungszeiten haben. Da die Inhaftierten dies nicht zu ver-
antworten haben und héufig nach langer Haftzeit doch entlassen werden miissen, mehren sich
die Stimmen, in diesen Fillen von vornherein die Haft zu vermeiden. Fiir indische Staatsan-

gehdrige existiert bereits eine entsprechende Anweisung der Auslianderbehérde.”

?! Eine andere Quelle nennt fiir das gleiche Jahr 3.347 Abschiebungen (vgl. epd Berlin 2003).

2 Vgl. dazu : http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/weisung.pdf, Sowie die Weisungen der Auslinderbe-
horde zu § 57 AuslG unter: http://www.rak-berlin.de/infomitglieder/Justizverwaltung/weisung.pdf .

| Wird iiber einen lingeren Zeitraum festgestellt, dass eine Abschiebung einer Person einer bestimmten Gruppe
in keinem Fall binnen 6 Monaten durchzufiihren war, und kann nicht positiv festgestellt werden, dass keine der
erfassten Personen mitgewirkt hat, wéren alle Personen dieser Gruppe ankniipfend an die Rechtssprechung des
Kammergerichts aus der Haft zu entlassen. Fiir diesen Personenkreis diirften sodann bis auf weiteres keine Haft-
antrdge mehr gestellt werden, auch wenn Abschiebungshaftgriinde vorliegen und die Betroffenen nachweislich
ihre Abschiebung verhindern. Ausgenommen wéren nur solche Personen, bei denen die realistische Moglichkeit
besteht, die Betroffenen in einen anderen Staat abzuschieben. Derzeit wird so bis auf weiteres bei mutmallich
indischen Staatsangehdrigen verfahren.” (Senatsverwaltung fiir Inneres 2003: 10) Weiterhin trifft dies fiir
Gefangene aus China, Nigeria, Russland und Algerien zu (ebd.).
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3 Feldforschung

In diesem Kapitel lege ich dar, wie ich mich dem Forschungsfeld Abschiebehaft angendhert
habe und wie ich methodisch bei der Erhebung meiner Daten vorgegangen bin. Ich beschreibe
insbesondere das erste Zusammentreffen mit inhaftierten Frauen im Abschiebegewahrsam
und meine spateren Besuche. In diese Ausfiihrungen flieBen Reflexionen iiber meine Rolle als

Forscherin mit ein.

3.1 Feldzugang

Im Juni 2003 nahm ich zum ersten Mal telefonisch Kontakt zum damaligen Leiter des Ab-
schiebegewahrsams in Berlin Kopenick auf. Er zeigte sich offen, aber etwas verwundert mei-
nem Anliegen gegeniiber und verwies mich an ein hoher gelegenes Entscheidungsgremium.
Daraufhin beantragte ich beim Bereich Offentlichkeitsarbeit des Polizeiprisidenten Berlin
schriftlich einen vierwdchigen Forschungsaufenthalt auf einer der beiden Frauenstationen im
Abschiebehaftgewahrsam. AuBlerdem telefonierte ich mit einer der SozialarbeiterInnen in
Kopenick, um mich vorzustellen und mein Forschungsvorhaben, bei dem ich sie ldngere Zeit
bei ihrer Arbeit begleiten wiirde, vorzutragen. Auch sie reagierte erstaunt und wollte die Ent-
scheidung ihrer Vorgesetzten abwarten. Lange Zeit bekam ich keine Antwort, was, wie sich
im Nachhinein herausstellte, wohl auch den umfangreichen Umstrukturierungsmaflnahmen
und Positionswechseln innerhalb der Berliner Polizei in diesem Zeitraum geschuldet war.
SchlieBlich erkundigte ich mich im September erneut an verschiedenen bereits genannten
Stellen, telefonierte mit diversen Zustdndigkeitsbereichen und sandte noch einmal mein An-
schreiben zu. Letztendlich stellte ich mich beim neuen Leiter des Abschiebegewahrsams vor**
und er fillte die Entscheidung iiber meinen Forschungsaufenthalt in Riicksprache mit den
SozialarbeiterInnen. Diese Entscheidungsfindung verdeutlichte mir, wie sensibel und miss-
trauisch mein Feld aus offizieller Perspektive reagierte. Als erster offizieller Vertreter einer

nicht-6ffentlichen Einrichtung, die von einer kritischen Offentlichkeit beobachtet wird, hatte

* Wie der ehemalige Leiter, hatte auch sein Nachfolger mein Anliegen als sehr ungewohnlich aufgenommen
und es sogar scherzhaft als Wunsch interpretiert, vier Wochen eingesperrt zu werden. Im Feldtagebuch hielt ich
dazu fest: [erstes Telefonat mit dem damaligen Leiter im Juni 2003:] Ich stellte mich als Studentin vor, schilderte
ihm mein Anliegen und beschrieb die Wichtigkeit einer lingeren Anwesenheit (Hospitation) in der Haft. Ob ich
,,da wohnen* will, fragte er mich lachend (Auszug Feldtagebuch, 30.06.03). [Spiter im Gespriach mit dem Leiter
im September 2003:] Er amiisierte sich freundlich witzelnd {iber meinen Antrag auf ,,4 Wochen* Haft. Das habe
ich bestimmt nicht gewollt, dass wisse er schon, aber sogar im Begleitschreiben meines Professors hétte das so
gestanden. Eine lingere Anwesenheit sei sowieso nicht zu empfehlen; schlielich sei die Haft keine schone
Sache (ebd., 08.09.03).
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der Gewahrsamsleiter die Entscheidung, mir den Zugang zu Forschungszwecken zu gestatten,
griindlich abzuwégen. Eine vierwochige teilnehmende Beobachtung wurde mir nicht geneh-
migt. Er begriindete die Ablehnung damit, dass der fiir meine Anwesenheit erforderliche
Betreuungsaufwand nicht zu leisten sei.”” Von anderer Stelle erfuhr ich, dass die
SozialarbeiterInnen dagegen seien. Letztendlich war es wohl eine Mischung aus objektiven

Schwierigkeiten, Misstrauen und befremdetem Staunen, die meinen Feldzugang begleiteten.*®

Er bot mir jedoch eine Alternative an. Anfang September hétte ich die Moglichkeit, mit ihm
und einer Sozialarbeiterin ein Expertengesprich zu fithren und mir anschlieend die Anstalt
zeigen zu lassen. Dieses Treffen fand am 11.09.2003 statt und im Anschluss daran wurde ich
zweimal durch die Gebédude und iiber das Geldnde gefiihrt. Das ergab sich aus der Begleitung
eines Polizisten, der mich, nach meinem relativ knappen und hektischen Rundgang mit der
Sozialarbeiterin, bereitwillig ein zweites Mal herumfiihrte, meine Fragen beantwortete und
mir weitere kurze Gesprache mit anderen Mitarbeiterlnnen im Abschiebegewahrsam ermog-
lichte. So erhielt ich an diesem Tag einen interessanten und vielschichtigen Eindruck von der
rdumlichen Ordnung des Gewahrsams und der Perspektive dort Arbeitender.

Am folgenden Tag wurde mir erlaubt, acht Stunden auf den beiden Frauenstationen anwesend
zu sein. Dort erlebte ich einen Teil des Tagesablaufs mit und kniipfte Kontakte zu inhaftierten

Frauen.

3.2 Methodisches Vorgehen

Um das Feld der Abschiebehaft ndher zu beleuchten und mit dem Begriff des Alltags zu ver-
kniipfen, war es mir wichtig, verschiedene Perspektiven zu erschlie3en.

Das notwendige Vorwissen iiber Abschiebehaft und die Vorannahmen, die jede ethnologische
Forschung begleiten, habe ich mir im bereits erwihnten Forschungsprojekt®’ erarbeitet. Um
verschiedene Perspektiven auf den Alltag in der Abschiebehaft zu bekommen, bemiihte ich
mich neben dem offiziellen Zugang zum Feld vor allem um Kontakte mit inhaftierten und

entlassenen Frauen.

* Ein weiteres Argument gegen einen lingeren Aufenthalt waren auch Sicherheitsgriinde aus der Perspektive
heraus, dass mir etwas zustoBen konnte. Mir wurde zu verstehen gegeben, dass es keine normale Situation sei,
sich wie ich in der Abschiebehaftanstalt aufhalten zu diirfen (Auszug Feldtagebuch, 11.09.03).

26 Das Balancieren zwischen 6ffentlicher Kritik durch politische Initiativen und einiger Parteien (vgl. Senatsver-
waltung fiir Inneres 2003: 1) auf der einen Seite und der Selbstprisentation und Offnung diesen gegeniiber auf
der anderen Seite wurde fiir mich im Feldzugang deutlich. So war mir wihrend meines Feldaufenthaltes unter-
sagt, ein Aufnahmegerit zu benutzen. Der Leiter begriindete dies damit, dass vielleicht nicht alle MitarbeiterIn-
nen die richtigen Worte finden und wollte vermeiden, dass personliche Bewertungen zitiert werden konnten, die
nicht der offiziellen Haltung der Gewahrsamsleitung entsprachen (Leiter, 11.09.03).

*7 Projekttutorium Ethnographie der Abschiebehaft (vgl. gleichnamige Veroffentlichung aus dem Jahr 2002).
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Der Verlauf meiner Feldforschung war dabei durch eine Kombination und Ergidnzung unter-
schiedlicher Forschungsmethoden wie teilnehmende Beobachtung, informelle Gespréche,
Besuche und Interviews gekennzeichnet. Datenerhebung und Analyse verliefen dabei parallel,
d.h. die Ergebnisse eines Forschungsschrittes flossen in den darauffolgenden mit ein. Eine
solche Zirkularitidt der Methoden, Settings und Perspektiven entspricht dem ,,theoretischen
Sampling®, wie es Glaser und Strauss (1967/1998) entwickelt haben (Flick 2002: 102ff.).
Auch in der Auswertung und Aufbereitung meiner Daten, in Form von Kategorienbildung

und —zuordnung, folgte ich dieser Forschungsmethode.

Sowohl die Eindriicke und Erlebnisse der zweitdgigen Feldforschung in den 6ffentlich nicht
zugénglichen Bereichen der Abschiebehaftanstalt in Berlin - Kopenick, als auch die Erfah-
rungen und Themen meiner anschlieBenden Besuche im Gewahrsam, hielt ich als Protokolle
in meinem Feldtagebuch fest.

Das Notieren der ,,Eindriicke iiber die Kommunikation, iiber die Person der [Interviewpartne-
rInnen] und ihr Verhalten in der Situation, duere Einfliisse, den Raum in dem das Interview
stattgefunden hat etc. hat Witzel ,,Postscriptum* genannt (vgl. Flick 2002: 138). Dies ist ein
wesentlicher Bestandteil der Datenerhebung, denn ,,durch diese Schritte werden die unter-
suchten Zusammenhidnge in Texte iiberfiihrt, an denen sich die eigentlichen Analysen durch-
fiihren lassen® (Flick 2002: 243f). In den ethnographischen Beobachtungsprotokollen sollen
systematisch Handlungsrdume und Interaktionssituationen dokumentiert werden. Dariiber
werden ,,dichte Beschreibungen* gewonnen, wie Clifford Geertz in Anlehnung an den So-
ziologen Gilbert Ryle formulierte (Geertz 1983: 10).

Wolfgang Kaschuba schreibt: ,,‘Dichte Beschreibung’ [...] meint eine moglichst detaillierte
und zugleich komplexe Darstellung einer Situation, deren Abldufe und Beteiligte aus mog-
lichst unterschiedlichen Blickwinkeln und Quellen dargestellt werden [...]* (Kaschuba 1999:
219). Er fiihrt weiter aus:

»Geertz fordert [...] die Beobachtung und Beschreibung kleiner gesellschaftlicher
Felder, in denen Kultur im Sinne alltdglicher Handlungsweisen wie symbolischer
Praktiken genau beobachtet, in ihren unterschiedlichen Deutungen und Stimmen be-
leuchtet, in ihrer ‘einheimischen’ Interpretation ernstgenommen, vor allem aber auch
mit der eigenen Interpretation des Forschers konfrontiert wird.* (ebd. 252)

Mit den Worten Geertz’ heil3t dies:

,Die Ethnographie ist dichte Beschreibung. Das, womit es der Ethnograph tatsich-
lich zu tun hat [...], ist eine Vielfalt komplexer, oft iibereinandergelagerter oder in-
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einander verwobener Vorstellungsstrukturen, die fremdartig und zugleich ungeordnet
und verborgen sind und die er zundchst einmal irgendwie fassen muss.” (Geertz
1987: 15)

In der ethnographischen Beschreibung exemplarischer Aspekte des Haftalltags verbinde ich
also verschiedene subjektive Perspektiven und Sichtweisen. Darin offenbaren sich Bedeu-
tungsstrukturen, die es herauszuarbeiten und zu interpretieren gilt (ebd.).

Durch die ,,Konzentration auf kleine Felder, charakteristische Szenen und kulturelle Mehr-
deutigkeiten* innerhalb meines Feldes erziele ich einen ,,Verdichtungseffekt* der Informatio-
nen und Quellen, der rdumlichen und zeitlichen Strukturen, der unterschiedlichen Aussagen
und Perspektiven (Kaschuba 1999: 252). In der Kombination verschiedener Sichtweisen auf
Abschiebehaft, angereichert mit Hintergrundinformationen und dem Beschreiben von indivi-

duellen Erfahrungen, zeichne ich ein dichtes Bild des Alltags der Abschiebehaft.

3.3 Die Rolle der Forscherin

Ethnologische Forschung in diesem Feld erfordert ein hohes Mal3 an Reflexion und kritischer
Selbstreflexion. Als deutscher Staatsbiirgerin, die niemals von Abschiebehaft in der BRD
betroffen sein kann, steht mein Forschungsinteresse der extremen und unsicheren Situation
der Frauen in der Haft gegeniiber. Erschwerend kommt hinzu, dass ich mich kritisch zu Ab-
schiebehaft positioniere.

Meine Position innerhalb dieser Forschungsarbeit ist durch meine zweijahrige Mitarbeit in der
LInitiative gegen Abschiebehaft“®® bestimmt. Sie ermoglichte mir den Zugang zum Feld.
Durch meine Erfahrungen aus der Besuchsarbeit der Initiative gegen Abschiebehaft konnte
ich den Frauen, die ich vor Ort kennen gelernt hatte und die ich besuchte, Unterstiitzung und
Begleitung anbieten. Das war mir sehr wichtig, um die Frauen nicht als bloBe Forschungsob-

jekte zu begreifen.

Die Problematik der Feldforschung ergab sich aus der Abgeschlossenheit des Ortes, der
Wahrnehmung meiner Person aus der Perspektive der Frauen und meiner Involviertheit und
Positionierung auf Seiten der Gefangenen. Die Auseinandersetzung mit meiner Rolle und die

Position der inhaftierten Frauen, z.B. in Besuchs- und Interviewsituationen, musste mir stin-

% Die seit 1994 bestehende Initiative arbeitet zur Situation von MigrantInnen und Fliichtlingen in Berlin.
Schwerpunkt der Arbeit sind regelmifBBige Besuche bei Inhaftierten, die das wiinschen. Dadurch soll ein mini-
maler sozialer Kontakt zur AuBenwelt erhalten werden. AuBlerdem werden rechtliche Fragen mit den Héftlingen
besprochen, um die oft undurchsichtigen Zusammenhinge verstidndlicher zu machen und nach Handlungsmog-
lichkeiten abzuklopfen. Weiterhin ist Offentlichkeitsarbeit iiber die Situation von Abschiebehiftlingen ein
Schwerpunkt der Arbeit (vgl. Initiative gegen Abschiebehaft 2002).
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dig gegenwirtig sein.”’ Anhand zweier konkreter Beispiele, der Anwesenheit auf einer
Frauenstation und den sich anschlieBenden Besuchen, werde ich im Folgenden wesentliche
Probleme im Verlauf des Forschungsprozesses umreiflen. Daran anschlieBend Beschreibe ich
mein methodisches Vorgehen in Bezug auf die gefiihrten Interviews. Diese Ausfithrungen

leiten zu den Portrits der vier von mir befragten Frauen iiber.

Hinter den Kulissen - Der erste Kontakt mit den Frauen im Abschiebegewahrsam

Mein Aufenthalt auf einer der beiden Frauenetagen hatte am Morgen mit ersten kurzen und
freundlichen Kontakten zu einigen, der 18 an diesem Tag inhaftierten Frauen, begonnen. Im
Laufe des Tages wechselte ich vom Aufenthaltsraum in eine der Zellen und spiter, wihrend
der Reinigung, gemeinsam mit den Frauen auf die andere Seite der Station.”® Dabei fiihrte ich
viele langere Gespriche, wobei die Verstindigung wegen Sprachschwierigkeiten nicht immer
leicht war.

Wiéhrend meines Aufenthaltes auf der Frauenstation war meine Identitdt die der Forscherin.
Ich stellte mich zundchst als Studentin vor, die sich fiir die Situation von Frauen in der Ab-
schiebehaft und ihre Perspektive und Erlebnisse interessiert. Meine Mitgliedschaft in der Ini-
tiative, die vielen Frauen ein Begriff war, thematisierte ich nur, wenn das Gespréch tiefer in
den Komplex Abschiebehaft ging. Fiir einige Frauen stiftete meine Anwesenheit Verwirrung
und Misstrauen, so wurde auch vermutet, dass ich eine neue Sozialarbeiterin oder von der
Polizei sei. Dazu trug beispielsweise mit bei, dass der fiir mich verantwortliche Beamte von
Zeit zu Zeit Kontakt zu mir aufnahm oder andere Polizisten, denen ich im Tagesverlauf be-
gegnete, sich mit mir auf deutsch unterhielten. Als Anwesende auf der Frauenetage hatte ich
eine besondere Position. Ich war keine Gefangene, sondern ,,Besuch* mit dem Privileg, frei
zu sein. Diese Sonderstellung wurde fiir die Frauen auch organisatorisch deutlich, denn der
fiir mich verantwortliche Polizist libersetzte meine Position in diesem Sinne, indem er eine

Beziehung herstellte:

Am frithen Nachmittag kam er einmal in die Zelle, in der ich mich gerade sehr inten-
siv mit einer Frau unterhielt, um mich zu fragen, ob ich zum Hofgang mit hinunter-
wolle. Diese Unterbrechung war sehr ungiinstig, weil sie die schwierige Gesprichs-

¥ Dariiber hinaus begegnete ich MitarbeiterInnen und Angestellten, was die Forschungssituation mit beein-
flusste. Wihrend meines Aufenthaltes direkt im Gewahrsam und in den Gespréchen die ich fiihrte, begegnete ich
einer Mischung aus Interesse und Neugierde, Misstrauen und Unverstindnis, die gelegentlich begleitet wurde
von einem scheinbaren Rechtfertigungsdruck einiger Polizisten, die zu mir {iber das Verstindnis ihrer Arbeit
sprachen (vgl. Mitarbeiter Polizei, 11.09.03 und 12.09.03).

3 Auf den Etagen sind alle Riume rund um die Uhr offen, d.h. es herrscht kein Einschluss (zur Unterbringung
siche Kap. 5.2.2).
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situation, in der es um das politische System der Abschiebehaft und die verzweifelte
Lage der Frau ging, eher noch negativ verstdrkte: ich sprach in fiir sie unverstiandli-
chem Deutsch mit einem Polizisten, der dieses System représentierte und deutlich
unsere ,,Verbindung" demonstrierte (Auszug Feldtagebuch, 12.09.03).

Ich vermute, dass unklare Informationen unter den Frauen iiber mich weiter gegeben wurden
— als verfremdete Version meiner Vorstellung und meines ,,ungewdhnlichen® Anliegens. Im
Nachhinein wurde mir auBerdem bewusst, dass meine englische Selbstbezeichnung als ,,in-
vestigator" irrefiihrend war und mich féalschlicher Weise als Schniifflerin etikettiert haben
konnte.

Allerdings hitte ich auch sehr gut eine neue Frau auf der Station sein konnen. Ich erinnere
mich, dass eine Frau, die mich seit dem frithen Morgen auf der Station gesehen hatte, sehr
iiberrascht dariiber war, dass ich keine Gefangene bin. Eine andere hatte mich, zu Beginn ei-
nes Gespriches, gefragt aus welchem Land ich komme und war ebenfalls erstaunt, als sie
horte, dass ich nicht inhaftiert bin.

Ich wurde also sehr unterschiedlich wahrgenommen. Insgesamt habe ich jedoch viel positives
Feedback von den Frauen bekommen. Das freundliche Interesse an mir driickte sich z. B. in
Fragen aus, ob ich zum Abendessen und iiber Nacht bleiben wiirde und darin, dass mein
Weggehen bedauert wurde. Gleichzeitig war mir in dieser Situation die Diskrepanz nach
Hause gehen zu kdnnen, wéhrend sie eingesperrt und von Abschiebung bedroht blieben, be-

sonders deutlich.
Die Besuche im Abschiebegewahrsam

Nach meiner Anwesenheit im nicht-6ffentlichen Bereich der Abschiebehaft blieb mir die
Moglichkeit, einige der Frauen zu besuchen, die ich auf der Station kennen gelernt hatte. Ins-
gesamt waren es funf Frauen, die ich ab Mitte September 2003 bis Médrz 2004 besuchte.
Mala®' und Jessica sah ich regelmiBig in zweiwdchigen Abstinden. AuBerdem besuchte ich
ein- oder zweimalig drei weitere Frauen, die ich wihrend meines Aufenthaltes im Gewahrsam
getroffen hatte.

Den Besuchswunsch der Frauen spiirte ich sehr stark. Ich machte mir Gedanken dariiber, wie
ich die Besuche sozusagen ,,gerecht” verteilen kann. Aufgrund des hohen Betreuungs- und
Zeitaufwandes war es nicht zu leisten, fiinf Frauen regelmifBig zu besuchen. Wie sich heraus
stellte, wurden drei Frauen durch die Initiative gegen Abschiebehaft bereits betreut. Der

Kontakt mit ihnen blieb tiber die anderen Frauen erhalten.

3! Alle Frauen sind anonymisiert.
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Die Besuchssituationen waren sehr intensiv. Sie bedeuteten, die aktuelle Lage der Frauen zu
erortern, die juristischen und behordlichen Vorginge und Argumentationen zu verstehen, die
rechtliche Lage zu erklidren sowie nach eventuellen Handlungsmdoglichkeiten zu suchen. Dar-
iiber hinaus waren Recherchen notwendig und wir hielten gegenseitigen telefonischen Kon-
takt. Das setzte, wie bereits erwihnt, eine Positionierung auf Seiten der Inhaftierten voraus. In
diesem Sinne war ich mehr Unterstiitzerin als Forscherin (siche Kap. 5.4.2).

Durch den weiter bestehenden Kontakt wurde fiir die Frauen, die ich besuchte deutlich, dass
ich mich fiir sie engagiere, was zu einem grofleren Vertrauensverhiltnis beitrug. Zudem blieb
einigen der ungewohnliche Weg der Kontaktaufnahme, meine Anwesenheit im geschlossenen
Gewahrsam, in Erinnerung. Jessica stellte diese Beziehung wihrend meiner spéteren Besuche
immer wieder her, indem sie mir von Abschiebungen oder Entlassungen von Frauen erzéhlte,

die ich auf der Station kennen gelernt hatte.

Am Anfang der Besuche hatte ich nicht nur Besuchsverpflichtungen zu ordnen, sondern sah
mich auch mit dem Problem konfrontiert, dass meine Verteilung der Aufmerksamkeit beo-
bachtet und scheinbar bewertet wurde. Mala besuchte ich einige Male in sehr kurzer Zeit, weil
die Ablehnung ihres Asylantrages schnelles Handeln ndtig machte und ich Informationen und
Unterschriften von ihr brauchte, um den Einspruch fristgerecht absenden zu kénnen. Zwei der
Frauen, die ich ebenfalls besuchte und die mit ihr befreundet waren, schienen ein Problem

damit zu haben:

Es gibt einige Frauen, die eifersiichtig sind, erzihlte mir Mala. Zwar scheint es keine
direkten Auseinandersetzungen zu geben, aber ihre Freundinnen verhalten sich merk-
wiirdig und sie glaubt, es hat damit zu tun, dass ich sie so oft besuche. Sie wiinschte
sich, dass die Anderen darin keine Bevorzugung sehen, sondern die fiir Mala wich-
tige Situation ernst nehmen. (Mala, Besuch am 01.10.03)

Erschwerend kam hinzu, dass ich Jessicas Nummer wihlen musste, wenn ich mit Mala spre-
chen wollte und Jessica natiirlich nicht links liegen lassen wollte. Es ging also weniger um
Misstrauen meiner Person gegeniiber, als mehr um mich als Aufmerksamkeit Gebende. Meine
Losungsstrategie war, beide moglichst an einem Tag zu besuchen und sie jeweils abwech-
selnd rufen zu lassen. Es wurde deutlich, dass die inhaftierten Frauen unter der Haftsituation
fiir mogliche Ungleichheiten empfénglich sind. Das zeigte sich auch daran, dass ich versu-
chen musste, Mitbringsel ebenfalls ,,gerecht* zu gestalten. Denn neben dem Neid auf Besuche
und Engagement, gab es auch noch das Problem des Mitbringens von wertvollen Gegenstén-
den wie Telefonkarten. Diese materielle Zuwendung wurde von einigen Frauen sehr genau
registriert (vgl. ebd.).
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Die Besuche im Abschiebegewahrsam waren Bestandteil meiner Feldforschung zum Haftall-
tag der Frauen. Der Unterschied im Status ,,frei und ,,gefangen®, der mir bereits wéhrend
meiner Anwesenheit im Gewahrsam begegnet war, wurde auch in diesen Situationen deutlich.
Diese Diskrepanz verstirkte sich in meiner Position als Forscherin noch dadurch, dass ich mit
dem Ziel, eine wissenschaftliche Arbeit zu veroffentlichen tiber Frauen forschte, deren Exis-
tenz von der Abschiebung bedroht war und ist.

Die Situation der Frauen 16ste oft grofle Betroffenheit bei mir aus. Die Haftsituation ging
nicht spurlos an ihnen vorbei, sie waren oft niedergeschlagen und in éngstlicher Erwartung
dessen, was die Zukunft bringen wiirde.

Ein weiterer Aspekt war das schwierige Agieren zwischen Informieren und Desillusionieren,
zwischen Helfen wollen und den begrenzten Moglichkeiten dazu. Das hatte sich schon bei
verschiedenen Begegnungen mit Frauen in der Haft angedeutet und war wiederholt Thema
wihrend der Besuche. Da ich Jessica iiber einen ldngeren Zeitraum besuchte, begleitete ich sie
in hoffnungsvollen, aber auch niedergeschlagenen Situationen, die sich aus ihrem langen
Haftaufenthalt und wichtigen Ereignissen wihrend dieser Zeit ergaben. Gegenstand unserer
Gespriache waren immer wieder Deutungen zu ihrer Situation, ohne dass sich diese fiir sie

grundlegend verénderte.

Die Interviews

Ich habe mich bewusst dazu entschieden, keine Interviews in der Haft durchzufiihren. Die
ungleiche Position zwischen Forscherin und Gespréachspartnerin wére durch verschiedene
Aspekte negativ verstiarkt worden, wie die Interviewsituation im Gefangnis und die personli-
che Situation der Frauen.

Die Atmosphédre wire durch den Fakt des Eingesperrt-Seins und unsere ungleiche Position
besonders gepriagt worden. Die Frauen in dieser Situation zu ihren Erfahrungen in der Haft zu
befragen, mir von ihnen den Alltag beschreiben zu lassen, zu thematisieren wie es ihnen dort
geht und welche Angste sie haben, kam fiir mich aus ethischen Griinden nicht in Frage. In
diesem ohnehin sensiblen und schwierigen Feld wollte ich die Interviews in einer ,,angeneh-
meren Atmosphére fiihren. Den rdumlichen und zeitlichen Abstand nahm ich als weniger
belastend fiir die Frauen an. Ich vermutete zudem, dass die Intention der Haft, die Gefangenen
abzuschieben, in der Interviewsituation im Gewahrsam besonders deutlich geworden wire.
Die daraus resultierenden Ungewissheiten und Angste gegeniiber der Zukunft wiren in der

Interviewsituation prasent gewesen und womdglich negativ verstirkt worden.
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Allerdings bleibt festzuhalten, dass auch nach ihrer Entlassung die Zukunft der Frauen unge-
sichert und eine Abschiebung moglich ist, bzw. nach wie vor betrieben wird. Der Umstand
entlassen zu sein, verbesserte in diesem Sinne zwar die Positionen in der Interviewsituation,

entspannte die Situation jedoch nicht vollsténdig.

Wihrend meiner Feldforschung fiihrte ich zahlreiche Leitfaden-Interviews, da sie flexibel
einsetzbar sind (vgl. Flick 2002: 17). Durch die offene Gestaltung der Interviewsituation
kommt die subjektive Sichtweise der Interviewpartnerinnen eher zur Geltung als in standardi-
sierten Interviews oder Fragebogen (vgl. ebd.). Das Leitfadeninterview hat meine Forschung
als ,,ethnographisches Interview* (vgl. ebd. 141f.) ebenso begleitet, wie in informellen Ge-
sprachen und kurzen Befragungen mit verschiedenen Polizisten und einer Mitarbeiterin der
Auslénderbehorde, wie ich sie wihrend meines zweitdgigen Aufenthaltes im Abschiebege-
wahrsam fiithren konnte. Dariiber hinaus stiitzte ich mich in ExpertInnengesprachen mit einer
Sozialarbeiterin und dem Leiter der Einrichtung auf einen Frageleitfaden. Aulerdem gab mir
eine ehemalige Praktikantin des Sozialdienstes im Januar 2004 die Moglichkeit zu einem auf-
gezeichneten Expertininterview.

Mit drei aus der Haft entlassenen Frauen fiihrte ich im Dezember 2003 und Januar 2004 ins-
gesamt vier Einzelinterviews durch. Auch diese Interviews basierten auf Leitfragen. Sie gaben
den Impuls, um mit den Frauen iiber verschiedene Themenbereiche innerhalb des Haftalltags
ins Gespriach zu kommen und ihre individuellen Wahrnehmungen zu erfahren. Dabei lief3 ich
den Frauen Raum fiir Erzdhlungen und Ausfiihrungen, die ihnen wichtig waren.

Eine Gesprichspartnerin, Mala, hatte ich am Tag meines Aufenthaltes auf einer der Frauen-
stationen kennen gelernt und anschlieend besucht. Die anderen Interviewkontakte wurden
mir iiber die Initiative gegen Abschiebehaft von Mitgliedern vermittelt, die Frauen besucht
hatten, welche entlassen worden waren. Die Interviews mit Mala und Victoria fiihrte ich in
Englisch. Neben diesen Gesprachen, die ich direkt fiihren konnte, tibersetzte fiir mich eine
Dolmetscherin wihrend des auf russisch gefiihrten Interviews mit Natascha. Die Kommuni-
kation verlief dabei so, dass ich auf deutsch Fragen stellte, die anschlieBend {ibersetzt wurden.
Die Antworten wurden von der Ubersetzerin in der Form ,sie sagt zusammengefasst und

werden in dieser Form in der vorliegenden Arbeit zitiert.

Den Leitfaden der Interviews bildeten Fragen nach ihren Eindriicken und Erlebnissen wéh-
rend der Haftzeit im Abschiebegewahrsam. Die Frauen erzdhlten mir von ihren Erfahrungen
im Haftalltag. Sie beschrieben Situationen des Alltags, Regeln, Eindriicke und Verfahrens-

weisen wiederkehrender Ereignisse wie Hofgang, Essenverteilung und Besuchszeiten oder die
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Anhorungen. Sie charakterisierten das Verhédltnis zu Mitgefangenen und Polizei, erzdhlten
von Konflikten und Solidaritit. Auch Reflexionen iiber die Legalitdt ihrer Inhaftierung und
Einschitzungen des Rechtssystems waren Bestandteil dieser Interviews. Thema unserer Ge-
sprache war auBerdem ihre Entlassung, von wem und wie sie erfuhren, dass sie frei sind und
was dieses Ereignis fiir die Frauen bedeutete. Als eine Spezifik des Haftalltags, spielte es eine
wichtige Rolle. Das Hoffen der Gefangenen war darauf gerichtet, freigelassen zu werden,
wihrend eine drohende Abschiebung permanent bewusst und gefiirchtet war. Um den Rah-
men der Haftzeit zu setzen, lie} ich mir zudem jeweils den ersten und letzten Tag des Haft-

aufenthaltes beschreiben. Daran schloss sich automatisch die Frage nach der Zukunft an.

Héaufig wurde mir schon bei meiner Vorstellung und Anfrage nach einem Interview, aber auch
wiahrenddessen gesagt, dass es eigentlich nichts Wesentliches zu berichten gébe, dass die Zeit
dort gleichformig, langweilig und ohne besondere Ereignisse verlaufen sei. Also musste eine
Interviewsituation geschaffen werden, in der die Frauen, angeregt durch erzdhlgenerative Fra-
gen, iiber einzelne Aspekte dieses Alltages in der Haft sprachen. Insgesamt schilderten meine
Gespréchspartnerinnen sehr detailreich und reflektiert Erlebnisse des vermeintlich unspekta-
kuldren Haftalltags. In diesem Sinne nutzen meine Gespriachspartnerinnen das Interview zur

Reflexion iiber ihre Erfahrungen und das Erleben der Abschiebehaft.

In meiner Fokussierung auf den Haftalltag und die Erfahrungen der Frauen in der Zeit ihrer
Inhaftierung blendete ich ihre Vorgeschichten, insbesondere ihre Wege nach Deutschland und
die Griinde dafiir, aus. Ich habe bewusst keine biographischen Interviews gefiihrt. Einerseits
signalisierte ich damit, dass ich nicht zur Seite jener gehore, die diese Vorgeschichte rekon-
struieren wollen und ihre Angaben in Zweifel ziehen.*” Zudem waren diese Informationen fiir
mein Thema nicht relevant, da sich mein Erkenntnisinteresse auf die Wahrnehmung und das
Erleben des Haftalltags richtete. Die Inhaftierung ist eine einmalige Lebenssituation, die si-
cherlich biographisch verankerte Bewiltigungsstrategien enthélt. Es geht mir jedoch nicht um
die Einbettung dieser Erfahrungen in die jeweilige Biographie, sondern um den Alltag in der
Haft als Erkenntnisgegenstand. Einige Frauen erzdhlten von sich aus tiber frithere Ereignisse
und Beweggriinde nach Deutschland zu kommen, andere sprachen das Thema nicht an und
ich fragte, auer nach ein paar wenigen Eckdaten wie Herkunftsland/Nationalitit, Alter und

die Zeit unmittelbar vor der Verhaftung, bewusst nicht weiter.

32 Ich beziehe mich dabei vor allem auf die Erfahrungen von Migrantlnnen und Fliichtlinge mit staatlichen
Institutionen, die Fragesituationen schaffen, in denen es meist um die Herkunft, biographische Erfahrungen und
den Weg nach Deutschland geht.
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Mir ist bewusst, dass viele MigrantInnen mit konstruierten Geschichten iiber ihre Herkuntft,
Lebensgeschichte und oder den Weg nach Europa in der Ankunftsgesellschaft leben, die sie
standig wiederholen und verteidigen miissen. Mir ging es nicht darum, die Glaubwiirdigkeit
meiner Gesprachspartnerinnen in Frage zu stellen oder zu tiberpriifen. In meiner Begegnung
mit ihnen war es mir daher wichtig zu vermitteln, dass diese Geschichte keine Rolle fiir mich

spielt und dass ich sie nicht hinterfrage.
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4  Portrats

In meiner Arbeit geht es um Erfahrungen einer extremen Situation. Die individuelle Sicht der
Frauen kann in den ethnographischen Beschreibungen nur deutlich werden, wenn sie als Han-
delnde und Beschreibende sichtbar werden. Ich stelle nun die vier Frauen vor, auf deren
Schilderungen diese Forschungsarbeit wesentlich beruht. Mala, Natascha und Victoria sind
die drei Frauen mit denen ich Interviews fiihrte. Als vierte Person beschreibe ich Jessica, die
ich liber einen langen Zeitraum im Abschiebegewahrsam besuchte. Ihre Alltagserfahrungen in
der Haft, die in vielen Gesprichssituationen thematisiert wurden, flieBen ebenfalls in die vor-

liegende Arbeit ein.

Mala

Wiéhrend meines ganztigigen Aufenthaltes auf einer der beiden Frauenstationen in der Ab-
schiebehaftanstalt lernte ich Mala kennen. Ich besuchte sie bis zu ihrer Entlassung Ende Ok-
tober 2003 und hatte im Nachhinein engen Kontakt mit ihr. Im Dezember des selben Jahres
fand unser ca. einstiindiges Interview statt.

Unsere Bekanntschaft entstand, nachdem sie sich sehr interessiert zu einem Gespréach hinzu
gesellte, das ich mit zwei Gefangenen fiihrte. Sie lachelte mich freundlich und offen an. Wir
stellten uns vor und ich erfuhr, dass sie aus Sri Lanka kommt und seit Anfang August in Ab-
schiebehaft war.

Damals war sie seit sechs Wochen in Kopenick. Verhaftet wurde sie auf der Polizeistation am
Bahnhof Zoo. Zusammen mit einer Bekannten von den Philippinen, mit der sie auch nach
Berlin gekommen war, hatten sie um Hilfe wegen “politischer Probleme” in ihrem Heimat-
land ersucht. Da sie nicht wussten, wohin sie sich wenden sollten, hatten sie einen Polizisten
angesprochen. Von ihm wurden sie auf die dortige Polizeiwache gebracht und dort dann fest-
genommen, als klar wurde, dass sie keine giiltigen Aufenthaltspapiere besitzen. Spater brachte
man sie auf eine andere Wache, wo sie erneut befragt, dann fotografiert und ihnen Finge-
rabdriicke genommen wurden. Dort blieben sie die ganze Nacht iiber in einer Zelle. Bei einem
spateren Gespridch mit mir erinnerte sie sich nicht nur an die einzelnen Stationen und Befra-
gungen, sondern auch daran, wie hungrig sie war, und dass sie bis zum folgenden Morgen
nichts zu essen bekamen. Als sie am Morgen an einen dritten Ort gefahren wurden, wussten

sie nicht wie das Ziel dieser Fahrt aussehen wiirde.
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Anstatt ihr ,,Schutzersuchen*’” als Asylgesuch zu erkennen und, wie in solchen Fillen iiblich,
an das zustindige Bundesamt fiir die Anerkennung ausldndischer Fliichtlinge weiterzuleiten,
waren sie liber den Umweg zweier weiterer Polizeidienststellen schlieBlich nach Kopenick
gebracht worden, wo die Abschiebehaft angeordnet wurde.

In dieser Situation stellte sie schlieBlich einen Asylantrag, nachdem sie herausgefunden hatte,
wohin sie sich wenden musste. Als wir uns trafen, hatte sie bereits ihr Anhérungsinterview im
Asylverfahren in der Haft gehabt und wartete auf den Bescheid. An dem Tag, als ich sie das
erste mal besuchte, ungefdhr eine Woche nach meinem Besuchstag im Gewahrsam, hatte sie
diesen dann auch erhalten. Ihr Antrag auf Asyl wurde als offensichtlich unbegriindet abge-
lehnt. Ich half ihr, den Widerspruch zu formulieren und einzureichen, fiir den sie nur eine
Woche Zeit hatte, und nahm Kontakt mit einer Anwiltin auf, fiir die ich Geld beim Rechtshil-
fefond von Pro Asyl beantragte. Spéter kam sie durch das Engagement dieser Anwéltin nicht
nur frei, sondern es wurde auch der negative Entscheid zuriick- und das Verfahren neu aufge-
nommen. Zur Zeit der Abgabe dieser Arbeit, im Juli 2004, befand sie sich noch immer im
Asylklageverfahren. In dieser rechtlichen Situation wurde ihr der Aufenthaltstitel der Gestat-
tung, der jeweils fiir ein halbes Jahr erteilt wird, bewilligt. Mit ihrer Entlassung Ende Oktober
2003 war Mala insgesamt knapp 12 Wochen im Abschiebegewahrsam.

Mala war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt. Gerade weil sie so klein und schmal war und zer-
brechlich wirkte, hatte ich sie als viel jiinger eingeschitzt. Sie schien eine Art Schutzbediirfnis

in ihrer Umgebung auszulsen:

Mala ist sehr zierlich und strahlte eine stille Unsicherheit aus. Vielleicht wurde ihr
deshalb besonders viel Zuneigung entgegengebracht. Interessanter Weise schien die
Sozialarbeiterin sie ebenso wahrzunehmen und fragte mich spéter, ob ich "ihre
Kleene" kennen gelernt hétte; sie hatte uns zusammen auf dem Flur stehen und reden
sehen (Auszug Feldtagebuch, 12.09.03).

Zu Beginn unserer Bekanntschaft hatte sie sehr langes, schwarzes Haar, das sie spéter nach
und nach auf Schulterlinge kiirzen musste, weil es zu diinn geworden war und ihr stark aus-
fiel. Sie erzédhlte mir, dass in ihrem Land die Frauen das Haar so lang wie moglich tragen,
manchmal bis zu den Fiilen, und war traurig liber die ihr verbleibenden klédglichen Reste.

Wihrend meiner Anwesenheit im Abschiebegewahrsam suchte sie immer wieder meine Néhe

und korperliche Beriihrung, indem sie meinen Arm fasste. So hakte sie mich auf dem Weg

3 Dieser Begriff ist dem Protokoll ihrer Festnahme vom 02.08.03 entnommen, welches der Autorin vorliegt.
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zum und vom Hofgang unter und wich mir kaum von der Seite. Gegen Ende meines Aufent-
haltes dullerte sie sich betriibt dariiber, dass ich sehr bald gehen wiirde.

Sie befragte mich mehrmals zu ihrer Situation und Moglichkeiten aus der Haft entlassen zu
werden. Anfangs war unsere Verstandigung auf Englisch etwas schwierig. Wir verstanden uns
zundchst nicht immer eindeutig, aber spiter entwickelten wir im Laufe der Besuche und unse-
rer Treffen nach ihrer Entlassung eine sehr eingespielte, eigene Kommunikation. Durch das
intensivere Kennenlernen verénderten sich meine ersten Eindriicke von Mala. So habe ich
erlebt, dass sie Unsicherheiten iiberwindet und selbsténdig agiert, wenn sie sich mit Situatio-
nen und Begebenheiten besser auskennt. Auch der erste Eindruck der Schiichternheit war zu
revidieren, denn ihre Fragen nach Aussichten und Chancen in ihrer damaligen Situation bei
unserer ersten Begegnung, sind somit auch als aktive Handlung zu verstehen und lassen sie

weniger hilflos erscheinen.

Der Umstand, dass ihre Entlassung bereits langer zuriicklag und unser recht enges Verhéltnis
aufgrund gemeinsamer Amterginge sowie mein Engagement fiir ihre Entlassung beeinfluss-
ten die Interviewsituation wesentlich mit. Die fehlende Distanz zwischen Forscherin und Ge-

sprachspartnerin beeinflusste die Interviewsituation:

Im Vorfeld hat sie sich etwas erschreckt gezeigt, dass ich aufnehme. Sie sagte, sie sei
so schiichtern und manchmal lachte sie unsicher, was ihr peinlich war. Dann schlug
sie die Hande vor den Mund, damit ihr Lachen nicht mit aufgenommen wird. Spéter
schien sie das Gerédt nicht mehr zu stéren. Wahrscheinlich hat sie mir zuliebe einge-
willigt, dieses Interview zu fiihren. Trotz der holprigen Stellen hat sie jedoch auch
viel erzdhlt und als das Interview beendet und das Aufnahmegerit ausgeschaltet war,
fielen ihr noch andere Aspekte ein, iiber die sie sprach.

Die Interviewsituation war schwierig, weil wir uns eigentlich zu gut kennen und {iber
Vieles schon gesprochen haben. ,,Das weilit du doch* driickte sie ab und zu durch
Worte und Blicke aus. Mein Eindruck war, dass sie erwartet hat, dass ich sage, was
ich horen will. Das kollidierte mit meiner Herangehensweise, in der ich moglichst of-
fene Fragen stellte, um auf neue Aspekte zu sprechen zu kommen und sie anzuregen,
ausfiihrlicher zu reflektieren. Teilweise verstand sie meine Fragen nicht, was auch an
meinen sprachlichen Unsicherheiten lag. Manchmal hat sie sich riickversichert, was
ich meine und versucht, zu erfragen, was ich horen will: ,,like that?* (Auszug Feldta-
gebuch, 17.12.03).

Das machte das Interview zwar stellenweise etwas schwierig, im Gegensatz zu meinen ande-
ren Interviewpartnerinnen hatte aber gerade auch unser engerer Kontakt Vorteile bzw. er-
moglichte den Blick auf andere Facetten bei der Suche nach Alltagsreflexionen in der Haft.
So sprachen wir in vielen Situationen iiber die Zeit in der Abschiebehaft und nicht nur einmal

innerhalb des Interviews.
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Natascha

Mitte Dezember 2003 wurde mir durch die Initiative gegen Abschiebehaft der Kontakt zu
Natascha vermittelt. Sie war gerade entlassenen worden und ich erfuhr, dass sie dreizehn Mo-
nate in Abschiebehaft gesessen hatte; solange wie kaum jemand vor ihr. Sie war Mitte zwan-
zig. Vor unserem Treffen wusste ich von ihr, dass sie aus der Ukraine kommt, etwas Deutsch
spricht und es ihr ziemlich schlecht ging. Sie befand sich in einer sehr schwierigen mentalen
und gesundheitlichen Situation, die sie auch wahrend unseres Interviews wiederholt themati-
sierte. Wéhrend der Haftzeit war sie in Hungerstreik getreten und hatte versucht, sich umzu-
bringen. Mit dem Tod ihrer Mutter in dieser Zeit verlor sie ihre einzige Verwandte in der Uk-
raine. Nach ihrer Entlassung wusste sie nicht, wie es weiter gehen wiirde. Sie hatte zunachst
nur eine Grenziibertrittsbescheinigung erhalten und vom Sozialamt keine Leistungen bekom-
men. Thr waren 10 Euro in bar ausgehédndigt worden und schlieBlich war ihr nach ein paar
Tagen eine Unterkunft zugewiesen worden, in der sie vollverpflegt werden sollte, aber keinen
Anspruch auf ein Taschengeld hatte.

Um mich mit ihr verabreden und unterhalten zu kdnnen, reichten meine eigenen Russisch-
kenntnisse auf keinen Fall aus und mir wurde, ebenfalls iiber die Initiative, der Kontakt zu
Jana vermittelt, die dolmetschte. In den vorangegangenen Tagen hatte sie als Mittlerin fun-
giert, weil sich unser Treffen noch einige Male verschoben hatte. Da Natascha gerade erst
entlassen worden war, hatten Amterginge und Arztbesuche Vorrang.

Am 22. Dezember traf ich mich mit der Sprachmittlerin und wir gingen gemeinsam zum ver-
abredeten Ort, einer Wohnung im Berliner Bezirk Wedding. Natascha war bei Olga, einer
Ukrainerin, untergekommen, die im Sommer ebenfalls in K&penick inhaftiert und damals
schwanger war. Sie lebte nun mit ihrem drei Monate alten Sohn, geduldet in einer Einraum-
wohnung und wurde von zwei Frauen, die sie auch besucht hatten, unterstiitzt.

Zunédchst wussten wir nicht, wer von den zwei Frauen Natascha war. Eine blasse Frau mit
zusammengebundenen blonden Haaren und einem roten T-Shirt mit dem Aufdruck ,,ich
schei3 darauf deutsch zu sein®, die uns auch gedftnet hatte, lief vom Flur durch das Zimmer
und in die Kiiche hin und her. Eine andere junge Frau mit kurzen, schwarzen Haaren, sal3 bei
dem Kleinkind am Bett und gab ihm die Flasche, als es sich rdkelte und wach wurde. Die

Frau im roten T-Shirt, Natascha, bot uns etwas zu trinken an.

Wihrend sie Tee zubereitete, richteten wir uns am freien Ende des Tisches fiir das Interview
ein. Natascha setzte sich auf einen Stuhl mit an den Tisch. Olga horte uns vom Bett aus zu,
wihrend sie sich mit dem Kind beschéftigte. Spater nahm sie an dem Gesprich teil, so dass

sich die Interviewsituation zeitweise zu einem Gruppengesprich erweiterte.

32



Ich erklérte noch einmal, wer ich bin und was ich mache und lie sie fragen, ob ich aufneh-
men diirfe. Sie sagte, sich auf ihre Hafterfahrungen beziehend, dass es schlimmer fiir sie nicht
mehr werden konne und stimmte damit dem Interview noch einmal zu. Trotzdem war ihr
nicht wohl dabei. Sie fragte, ob das Band auch jemand anderes horen wiirde und was damit
passiert. Ich versicherte ihr die ausschlieliche Verwendung fiir meine Arbeit und die Ano-
nymisierung und nachdem sie zugestimmt hatte, baute ich das Gerit auf.

Die knapp zweistiindige Gesprachssituation empfand ich als angenehm. Was sie aus der Haft-
zeit erinnerte, waren Gefiihle und Erlebnisse; weniger detailreiche Beschreibungen des Haft-
alltags. Sie charakterisierte die Zeit dort als ewiges Warten, in der nichts passiert und jeder
Tag monoton und gleichformig ablduft. Es gab keine Verstindigungsprobleme und Natascha
erzdhlte sehr viel von sich aus. Sie antwortete fliissig auf die Fragen und schlug hiufig einen
Bogen zu ihrer derzeitigen hoffnungslosen und unsicheren Situation. Sie thematisierte wie-
derholt, dass sie alles verloren hatte und nicht wusste, wie es weitergehen sollte. Uber die
Zeit, die sie in der Abschiebehaft verbracht hatte, sagte sie, dass die dreizehn Monate Haft ihr
Leben zerstort hitten. Sie sprach sehr gefasst davon, keine Lebenslust mehr zu haben und
weinte anfangs still. Olga bestétigte, dass Natascha sich sehr verdndert habe, sich nicht kon-
zentrieren konne, Depressionen habe und nicht schlafe.

Problematisch war fiir mich, mit diesen Situationen umzugehen. Ich wollte sie einerseits nicht
in ihrer Depression und schmerzhaften Erinnerung bestirken, indem ich dazu detaillierte
Nachfragen stellte und andererseits wollte ich ihr durch Fragen zu anderen Themen nicht das
Gefiihl geben, sie nicht ernst zu nehmen, in dem was sie mir erzdhlte. Vor allem wenn sie von
der Sinnlosigkeit sprach, weiter zu leben, fand ich es schwierig, aus einer vollig anderen Per-
spektive vom ,,profanen‘ Alltag zu sprechen und Fragen dazu zu stellen.

Die Gestaltung der Interviewfiihrung- und Ubersetzung war stellenweise problematisch, weil
Natascha immer wieder in der gleichen Schleife ihrer schwierigen Situation, wie sie selbst es
bezeichnete, endete. Die Ubersetzung durch Jana schien dann keinen Bezug mehr zur ein-
gangs gestellten Frage zu haben. Natascha erwartete, dass ich konkrete Fragen stelle und ver-
langte dies in Erzédhlpausen, da sie sonst nicht wisse, wozu sie etwas sagen solle. Manchmal
zuckte sie am Ende einer Schilderung die Schultern oder sagte, das sei alles und blickte mich
dann in Erwartung der nachsten Frage an.

Im Nachhinein, bei der tieferen Auseinandersetzung mit dem Material, fiel mir jedoch auf,
dass dieses Interview sehr wohl eine Struktur hatte und Nataschas Antworten einer eigenen
Erzéhlstruktur folgten. Zwar forderte sie Fragen von meiner Seite, aber gleichzeitig ging sie
immer wieder auf die von ihr gewéhlten Schwerpunkte (z.B. das Zerstorerische der Haft oder

Zukunftsdngste) ein. Das wirft auch einen vollig anderen Blick auf meine Einschitzung, ihr
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mit diesem Interview nichts ,,Gutes” getan zu haben. Im Gegenteil: sie wollte reden und re-
flektieren.

Wie interessant und wichtig dieses Interview also fiir meine Arbeit war, wollte ich ihr im Feb-
ruar mitteilen. Wieder bemiihte ich die Dolmetscherin, bei Natascha anzurufen und ihr dies
auszurichten. Natascha freute sich sehr dariiber und erzéhlte, dass sich ihre Situation etwas
entspannt hatte und es ihr mental besser gehe. Angesichts dessen, dass der Status der Duldung
ihr keine gesicherte Perspektive geschweige denn Existenz erdffnen kann, ist ihre Zukunft in

Deutschland jedoch weiterhin sehr ungewiss.

Victoria

Victoria, Liberianerin, habe ich als eine sympathische sehr lebhafte Frau Ende zwanzig mit
kurz geschnittenem Haar kennen gelernt, die viel und gerne lacht und von Anfang an sehr
offen war. Nur wenige Tage nach ihrer Ankunft in Berlin, Mitte Oktober 2003, wurde sie ver-
haftet. Sie erzéhlte mir, dass sie gerade vier Tage in der Stadt gewesen war, ohne jemanden zu
kennen, und auf der Strale gelebt hatte. Auch sie erinnerte sich sehr genau an die Verhaftung
und die Nacht im Polizeigewahrsam bevor sie ins Abschiebegewahrsam gebracht wurde. Da
sie nur die diinnen Bekleidungsstiicke besal3, die sie am Kdorper trug, war diese Nacht unange-
nehm kalt; auBerdem hatte sie Hunger.

Der Kontakt zu diesem Interview wurde mir Ende Dezember, kurz nach Victorias Entlassung,
von einer Frau vermittelt, die sie im Abschiebegewahrsam besucht hatte. Ich telefonierte
mehrmals mit Victoria, bevor wir uns zum Interview trafen und es dauerte eine Weile, bis wir
einen Termin vereinbart hatten, aber jedes Telefongespriach war sehr freundlich und anregend.
Sie sagte, ihr sei es gleich, wann und zu welcher Zeit, denn davon hatte sie genug und nichts
zu tun. An einem Dienstag Ende Januar waren wir schlieBlich zum ersten Interview verabre-
det. Wir trafen uns in einem Asylbewerberlnnenheim in Schoneberg, in welchem sie damals

wohnte:

Das Zimmer in dem Victoria lebte, war sehr karg eingerichtet, wirkte kahl und
unpersonlich. Das Mobiliar bestand aus zwei Bettgestellen, die den hinteren Teil des
schmalen Raumes einnahmen, eines davon mit Matratze und Bettzeug ausgestattet.
Den Boden bedeckte abgenutzte Auslegeware. Vor dem Fenster stand ein niedriger
quadratischer Tisch mit zwei flachen Hockern. Ansonsten gab es noch zwei rampo-
nierte Schréinke, in denen sie ihre wenigen personlichen Habseeligkeiten, einige Le-
bensmittel und das Geschirr, das vom Heim gestellt wurde, aufbewahrte. Sie hatte
kaum personliche Gegenstidnde und nichts im Zimmer hinzugefiigt, um es etwas ge-
miitlicher zu gestalten, auBer dem Radio, das jedes mal in Betrieb war, wenn ich sie
besuchte und einem Wasserkocher mit dem sie den Instantfriichtetee zubereitete, den
wir wihrend dessen tranken. Victoria hatte keinen personlichen Bezug zu ihrem
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Zimmer, wohl fiihlte sie sich hier nicht gerade. Trotzdem genoss sie es, diesen Raum
zu haben. Mehrmals sagte sie, wie dankbar sie sei, dass sie einen eigenen Schliissel
dazu habe. Er symbolisierte ihre alleinige Verfiigungsgewalt liber diese ihre vier
Winde und das bewusste Genielen dieser Freiheit im Gegensatz zur Haftzeit (Aus-
zug Feldtagebuch, 20.01.04). (vgl. Interview Victoria, 26.01.04)

Unser Gesprichseinstieg war sehr unkompliziert und kurzweilig wie das gesamte an-
derthalbstiindige Interview. Sie begegnete mir sehr offen. Thre lebhafte Art des Sprechens und
Gestikulierens und die frohliche Weise, in der sie mich mit einbezog, schufen eine unge-
zwungene Gesprachsatmosphire. Wahrend ich das Aufnahmegerét aufbaute, erzihlte sie mir
von der Ausldanderbehorde, wo sie seit dem frithen Morgen, auf eine Duldung hoffend, hatte
warten mussen.

Zu Beginn erklirte ich noch einmal, worum es in meiner Arbeit geht und ermunterte sie, mir
Erlebnisse aus der Haft zu beschreiben. AuBlerdem versicherte ich, dass die Informationen
selbstverstandlich anonymisiert wiirden, worauf hin sie abwinkte und sagte, wegen ihr sei das
gar nicht notig.

Sie antwortete ausfiihrlich in einer sehr agilen, offenen und mitteilsamen Art, sie redete sehr
fliissig und reflektierte viel. Ich lieB ihr den Raum zum Erzédhlen, den sie vor allem anfangs
auch einnahm und einen Bogen zu vielen Aspekten ihrer Hafterlebnisse schlug. Spéter stellte
ich Erginzungsfragen, auf die sie auch recht ausfiihrlich einging. Es war kein Problem, den
Faden an anderer Stelle wieder aufzunehmen. Sie antwortete schnell und ausfiihrlich. Auch
hatte sie eine angenehme Art, mich mit einzubeziehen, und sich meines Verstdndnisses riick-
zuversichern. Sie berichtete sehr offen von diesen drei Monaten und ihren Erfahrungen. Ich
hatte weniger den Eindruck, dass es schmerzhaft fiir sie war sich zu erinnern, sondern viel-
mehr, dass sie sich iiber mein Interesse freute und sehr bereitwillig erzéhlte und reflektierte.
Anfangs hatte ich Schwierigkeiten alles zu verstehen, weil sie sehr schnell sprach, kaum Pau-
sen machte und ein fiir mich ungewohntes Englisch redete. Auch ihre Erzdhlstrukturen und
die Bezeichnungen, die sie fiir bestimmte Ereignisse und Gegebenheiten hatte, sowie ihre
Gedankenspriinge musste ich erst verstehen lernen.

Sie erzdhlte sehr bildreich und spannend; sowohl von ihrer Sprache her, als auch unterstrei-
chend mit Gesten; manchmal rief sie etwas laut aus, lachte, sprach mit verteilten Rollen und
vor allem mit viel Bewegungen der Hinde. Zum Beispiel schlug sie auf den Tisch, klopfte
sich auf die Schenkel oder klapperte mit dem Loffel im Teeglas. Einige Fragen begriifite sie
sogar lautstark als sehr gut. Durch ihre herzliche Art hatte ich den Eindruck, sehr tief mit ihr

in den Haftalltag einzutauchen.
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Wenige Tage spiter kam unser zweites Interview von 80 Minuten Lénge zustande, weil das
erste unvollstindig aufgezeichnet worden war. Es verlief ebenfalls sehr lebhaft und war aus-
fuhrlich, auch wenn ich mich stellenweise nicht so dicht am Thema fiihlte wie beim ersten
Mal. Allerdings hatte ich die Moglichkeit Fragen zu kléren, die im ersten Interview offen oder

unklar geblieben waren. Aus dieser Perspektive war ein zweites Interview auch positiv.

Jessica

Sie war eine der Frauen gewesen, die ich wihrend meines Feldaufenthaltes in Kopenick ken-
nen gelernt und spéter besucht hatte. Jessica ist sehr gro3 und wirkt kriftig. Meine erste Be-
gegnung mit ihr war herzlich und offen. Ich hatte sie auf der Frauenstation in ihrem Zimmer
getroffen und wir waren schnell auf Englisch ins Gespriach gekommen. Wir unterhielten uns,
zusammen mit zwei weiteren Frauen, sehr intensiv tiber Abschiebehaft. Sie waren sehr inte-
ressiert und befragten mich zu ihrer jeweiligen Situation.

Spéter fragte ich Jessica wihrend des Hofgangs, ob ich sie besuchen diirfe und sie gab mir
ihren vollen Namen sowie ihre Haftnummer als Vorraussetzung dafiir. Zehn Tage spéter,

Mitte September 2003, besuchte ich sie das erste Mal:

Sie kam sich umblickend in den Besuchsraum. Ich gab ihr von meinem Tisch aus ein
Zeichen und sie erkannte mich zwar, schien sich aber nicht sehr zu freuen. Wahr-
scheinlich hatte sie jemand Anderen erwartet. Sie kam auf mich zu und begriifite
mich mit den Worten ,,You are welcome. How is life?.

Sie selber sagte gleich am Anfang und im weiteren Verlauf unseres Gesprachs immer
wieder, dass es ihr schlecht geht. Dieser Ort ist schrecklich und die Situation
»scheisse®. Ich hatte anfangs den Eindruck, ihr sei der Besuch egal. Sie wirkte abwe-
send, schaute oft zu den Nachbartischen und immer wieder zur Gittertiir durch die
Besuchende kamen oder gingen. Dort verweilte sie mit dem Blick, in die Betrach-
tung versunken. Wir saflen auch oft schweigend da und ich iiberlegte, ob ich mich
verabschieden sollte. Wihrend unseres Gespraches machte sich ein Sprachproblem
bemerkbar. Wir verstanden oft nicht was die Andere meinte und erklirten es dann
erneut in einem einfachen Englisch.

Letztendlich war sie aber froh iiber den Besuch und wollte auch, dass ich wieder-
komme. Sie fragte nach meiner Telefonnummer und bat mich, sie vor dem nichsten
Besuch auf ihrem Handy anzurufen, damit sie Bescheid wisse. Aulerdem bat sie
mich, ihr beim nédchsten Mal eine Telefonkarte mitzubringen, damit sie mit ihren
FreundInnen drauflen in Kontakt bleiben konnte.

Das Gespriach nahm innerhalb der Stunde eine Wendung. Wir brauchten eine zeit-
lang, um uns aneinander zu gewdhnen und uns zu verstehen. Gegen Ende der Be-
suchszeit waren wir so ins Gesprich vertieft, dass wir erschrocken waren iiber die
Unterbrechung durch einen Polizisten. Ich verabschiedete mich von ihr und sagte,
wann ich das nidchste Mal kommen wiirde. Sie verabschiedete sich mit den Worten
,,God bless you und wir reichten uns die Hand, bevor jede zu einer anderen Gittertiir
ging. (Auszug Feldtagebuch, 19.09.03)
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Mit Jessica verband mich eine lange und sehr intensive Zeit. Ich besuchte sie fast sieben Mo-
nate. Zu Beginn dieser Besuche war nicht abzusehen, wie lange sie inhaftiert sein und ob sie
abgeschoben oder entlassen werden wiirde.

In dieser Zeit lernten wir uns gegenseitig besser kennen, wenn unsere Beziehung auch nicht
sehr vertraut oder herzlich wurde. Uber personliche biographische Details sprach sie nie und
auch die Umstinde ihrer Verhaftung erwihnte sie nicht. Anfangs wirkte sie kiihl und ver-
schlossen auf mich, sicherlich musste sie mich erst einmal einordnen konnen. Um meine Po-
sition deutlich zu machen, besuchte ich sie in erster Linie als Mitglied der Initiative gegen
Abschiebehaft und bot aktive Unterstiitzung an. Das geschah beispielsweise in der Form, dass
ich aktuelle Schreiben, die sie erhalten hatte, fiir sie iibersetzte und erklérte, Fragen beant-
wortete und Kontakt mit ihrem Anwalt hielt.

Jessica kommt aus Liberia und ist 24 Jahre alt. Da sie ohne giiltige Papiere verhaftet wurde,
stand fiir die Auslidnderbehdrde ihre Identitit jedoch nicht fest. Die Angaben die Jessica
machte, wurden ihr nicht geglaubt. Daraus ergab sich fiir sie das Problem, dass die Haft
mehrmals mit der Begriindung verldngert wurde, sie tdusche iiber ihre Herkunft und habe so-
mit die Haft selbst zu verantworten. Die Behorde leitete zwei Botschaftsvorfithrungen bei der
nigerianischen und liberianischen Landesvertretung ein. Letztere sagte, Jessica sei keine Libe-
rianerin, wahrend die Nigerianische in Aussicht stellte, Reisepapiere fiir Jessica auszustellen.
Ein Nachweis der nigerianischen Staatsbiirgerschaft wurde jedoch nie erbracht und auch Do-
kumente wurden nicht fiir sie ausgestellt. Jessica war sich dessen auch absolut sicher und
verstand nicht, warum ihr nicht geglaubt wurde. Sie wartete hoffend von Haftpriifung zu
Haftpriifung, von Haftbeschwerde zu Haftbeschwerde. Die Haft wurde wihrend dieser sieben
Monate drei mal verlangert und die Haftbeschwerden des Anwalts vor der nichst hoheren
Instanz, dem Landgericht, wurden stets abgelehnt. Insgesamt war sie fast zehn Monate in
Haft, von Anfang Juni 2003 bis Ende Mirz 2004. In der Zeit, in der ich sie besuchte, waren
die Ungewissheit tiber die Zukunft, die Angst vor der Abschiebung, die Hoffnungen auf Ent-
lassungen und immer wieder Enttduschungen iiber erneute Haftverldngerungen pragend.
Jessicas Stimmung und Befinden waren von Besuch zu Besuch sehr verschieden. In einem

Besuchsprotokoll notierte ich einmal:

Jetzt ist sie den fiinften Monat in Haft und ertragt diesen Ort nicht mehr: ,,I’'m so ti-
red” sagte sie, ,this is a bad place!*. Die Untitigkeit ist kaum auszuhalten: ,,it’s so
boring here*. Und auf ihre Situation bezogen meinte sie ergeben: ,,I don’t know what
to do*“. Manchmal, wenn sie an einem verzweifelten Punkt war, wischte sie sich Tra-
nen aus den Augen. Beim ndchsten Mal konnte sich das Blatt bereits optimistisch
gewendet haben. Dann sagte sie auf meine Frage wie es ihr gehe ,,I’m fine. Thank
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God!* oder versicherte mir, dass sie stark genug sei noch, ein paar Wochen auszu-
halten und zu warten. (Auszug Feldtagebuch, 17.03.04)

Situationen, in denen wir aktuelle Ereignisse bewerteten und erklirten, wurden zum wesentli-
chen Bestandteil der Gespriche. Jessica fragte mich immer wieder nach bestimmten Sachver-
halten und Einschitzungen. Es gab stets neue Aspekte, Hoffnungen, Uberlegungen die sie und
ihre Zukunft betrafen. Einige Papiere, wie das Protokoll der Anhorung, brachte sie mehrmals
mit, um es mit mir akribisch durchzugehen. Oft berichtete sie auch von anderen Frauen oder
Mainnern, die entlassen wurden und wollte wissen warum. Oder sie fragte nach Geriichten, die
sie von Anderen gehort hatte. Auch bewertete sie ihre Lage kritisch und verglich sie mit ande-
ren Léndern, von denen sie gehort hatte, dass es dort viel einfacher wire, ohne Papiere zu le-
ben.

Die sprachliche Verstindigung hakte immer wieder. Wir verstanden uns oft nicht und erklér-
ten uns dann gegenseitig geduldig, was wir meinten. Bei den Besuchen verging die Zeit meist
wie im Fluge, wenn wir sehr konzentriert bei der Sache waren und ich hatte das Gefiihl, dass
es keine Missverstdndnisse gab. Dies war auch Ausdruck einer intensiveren Beziehung, die
wir im Laufe der Zeit entwickelten.

Sehr selbstbewusst bat Jessica um das Mitbringen von Telefonkarten, Lebensmitteln und
Geld. Bestimmt und entschlossen strukturierte sie auch die Gespréiche, die eine wichtige
Moglichkeit waren, ihre Situation zu besprechen und Handlungsperspektiven zu erdrtern.
Meine Fragen, nach dem was es Neues gab auf der Station oder nach konkreten Bedingungen
des Haftalltags, waren zwar untergeordnet, dennoch unterhielten wir uns auch iiber solche
Ereignisse. Sie berichtete von neuen Frauen auf der Station und Abschiebungen sowie von

Aufsehen erregenden Ereignissen im Gewahrsam.

Als Vertrauensperson begleitete ich sie Ende Mérz 2004 zur Anhérung vor dem Amtsgericht
(siehe Kap. 5.3.2). Nach der Haft hatten wir weiterhin viel Kontakt, weil ich mit ihr zu Amter-
gingen und Behordenterminen ging. Die Frage nach einem Interview stellte ich ihr nicht, weil
wir uns ,,zu gut* kannten, um ein unvoreingenommenes Interview liber die Haftzeit zu fiihren.
Die Besuchsprotokolle, die ich regelmdBig anfertigte, bildeten jedoch einen umfangreichen

und wichtigen Bestandteil meines zu analysierenden empirischen Materials in dieser Arbeit.
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5 Von der Alltaglichkeit der Abschiebehaft

In diesem Teil der Arbeit werde ich verdeutlichen, was ich unter dem Begriff des ,,Alltags®
verstehe und warum ich mit diesem theoretischen Konzept Erfahrungen von Frauen in der
extremen Situation der Abschiebehaft beschreibe. Ausgehend von der Theorie des Alltags
wende ich mich zunédchst Charakterisierungen einer von den Frauen empfundenen Haftroutine
zu, um den Begriff des Haftalltags zu bestimmen. Im weiteren Verlauf des Kapitels be-
schreibe und analysiere ich wesentliche Strukturelemente und Ereignisse des Haftaufenthal-
tes, die aus der Perspektive der Frauen Bedeutung haben. Die besondere, extreme Situation
der Abschiebehaft wird dabei ausfiihrlich beschrieben, um die Lebenswelt der Abschiebehaft
plastisch darzustellen. Dabei unterscheide ich die Bereiche des organisatorischen Regelwerks
und der wahrgenommenen Behdrdenmacht, um schlielich Umgangsstrategien der Frauen

darzustellen.

5.1 Einleitende Gedanken zum Begriff des ,,Alltags*

Alltag ist das Vorhersehbare, das zu Erwartende. Er setzt sich zusammen aus sich wiederho-
lenden Ereignissen und vorbestimmten Abldufen. Das Alltégliche ist das, ,,was sich von selbst
versteht™, so driickt Wolfgang Sofsky es aus (Sofsky 1978: 29). Hermann Bausinger fiihrt
dazu aus:

,»Alltag bezeichnet das unmittelbarste Hier und Heute, [...] Alltag meint das Vorgege-
bene, [...] Alltag ist durch fragloses Handeln [...] gekennzeichnet; Alltag stellt das
vermeintliche Unveridnderliche [...] dar; Alltag ist das Selbstverstiandliche, [...] Alltag
bedeutet Gebannt-Sein im engen Kreis.* (Bausinger 1996: 36)

Obwohl es sich bei Abschiebehaft um einen Ort und eine Situation handelt, die nicht selbst-
verstindlich, sondern extrem und ungewohnlich sind, kann dieses Konzept von Alltag auf die
Haftsituation angewandt werden.

Abschiebehaft ist eine einschneidende Erfahrung, die nicht durch einen wissenschaftlichen
Blick auf Alltag als das Feld des vermeintlich Unspektakuldren abgewertet werden darf. Sie
ist fiir die Inhaftierten eine existenzbedrohende Situation. Abschiebehaft ist Zwang, ist Frei-
heitsentziehung, bedeutet eingesperrt und einem Haftreglement unterworfen zu sein. Fiir die
inhaftierten Frauen wird genau dieser Zustand zum Alltag, weil sie ihn iber Wochen und Mo-
nate hinweg erleben. Die Vertrautheit, die der Alltagsbegriff impliziert, bezieht sich in der

Haftsituation auf vertraute, zur Routine werdende Ereignisse. Wie diese Routine entsteht,
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woraus sich der Alltag an diesem Ort zusammensetzt und welche Erfahrungen die Frauen
machten, ist Gegenstand meiner Arbeit und wird in den folgenden Kapiteln beschrieben und
analysiert.

Damit komme ich einer Bedeutung des Alltags ndher wie sie Thomas Luckmann fasst:

»[Die Wirklichkeit des Alltags] ist die Wirklichkeit, an der der Mensch in unaus-
weichlicher, regelméBiger Wiederkehr teilnimmt. Sie ist die Wirklichkeit, in die der
Mensch eingreifen und die er verdndern kann, indem er in ihr handelt. Zugleich be-
schrinken die in diesem Bereich vorfindlichen Gegenstdndlichkeiten und Ereignisse,
einschlieBlich des Handelns und der Handlungsergebnisse anderer Menschen, seine
freien Handlungsmdglichkeiten.” (Luckmann 1991: 1) 34

Auf das konkrete Thema der Arbeit libertragen bedeutet dies, dass zu beschreiben sein wird,
wie die Frauen an der Wirklichkeit des Alltags der Abschiebehaft in ,,unausweichlicher, re-
gelmiBiger Wiederkehr teilnehmen®. Die tagtigliche Wirklichkeit der Haftsituation entsteht
durch eine erzwungene Teilnahme. In dieser Wirklichkeit leben die Frauen. Sie handeln darin
und werden, wie Luckmann ganz allgemein definiert, gleichzeitig beschrinkt. Dies erlangt
umso mehr Bedeutung, als es sich organisatorisch um Freiheitsentziechung und baulich gese-
hen um ein Gefingnis handelt. Die Wirklichkeit des Alltags der inhaftierten Frauen bezieht
sich, der Definition Luckmanns folgend, iiber die rdumlichen Gegebenheiten im Gewahrsam
hinaus auf strukturelle Organisationsweisen und Ereignisse, sowie auf das Handeln anderer
Menschen. Dazu zéhlen Mitgefangene, Polizistinnen und MitarbeiterInnen des Gewahrsams
wie auch der verantwortlichen Ausldanderbehorde. Diese Beziehungen prigen den Aufenthalt

der Frauen auf unterschiedliche Weise.

Die Zeit im Abschiebegewahrsam wurde von den Frauen als sehr belastend empfunden. Ne-
ben der quélenden Ungewissheit liber den Ausgang der Haft war die tégliche Eintonigkeit im
Gewahrsam schwer auszuhalten. Das bestitigte die ehemalige Praktikantin beim Sozialdienst
(im Folgenden: Praktikantin, 21.01.04).% Sie schitzte den Alltag als von den Gefangenen sehr
eintdonig wahrgenommen ein. Es gibe wenig womit sich die Inhaftierten die Zeit vertreiben
konnen. Als wesentliches, quélendes Element der Haft nahm sie daher die Untétigkeit wahr,

zu der die Gefangenen gezwungen waren:

»Alltag? ... Ist hart! Stundenlanges Warten und Nichts zu tun haben. ... Also dass
fand ich, glaub ich, das Bedriickendste. Mitzukriegen wie fertig die Leute da drinnen

34 Vgl. auch Luckmanns ,,Theorie des Handelns* (Luckmann 1992).
> Vgl. FuBnote 64.
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einfach sind. [...] Dieses ewige im Knast sitzen! Halt einfach wirklich nur rumsitzen
und warten, dass die Zeit vorbei geht.” (ebd.)

Natascha beschrieb das Einerlei der dort verbrachten Zeit &hnlich: ,,Also jeder Tag gleicht
dem Anderen. [...] Jeder Tag ist wie der Andere. Du sitzt eben und wartest und nichts weiter*
(Natascha, 22.12.03; vgl. Jessica, 23.01.04). Eine Wiederholung von Tagen die durch Unta-
tigkeit gepriagt waren, erinnerte auch Mala als eine wesentliche Erfahrung der Haft: “Nothing
[to] do anything* (Mala, 17.13.03). Victoria antwortete auf die Frage nach dem Tagesinhalt
ebenfalls, dass tiberhaupt nichts passiere: ,,There is no activity” (Victoria, 20.01.04). Sie
zahlte, wie auch Jessica und Mala, eine tigliche, fiir sie monotone, Litanei aus Tétigkeiten
auf, die in der Haftstruktur enthalten sind: Essen, Duschen, Schlafen sind konkrete Einheiten
eines wiederkehrenden Tagesverlaufs. Manchmal sahen die Frauen auch fern, kochten ge-

meinsam etwas oder besuchten sich gegenseitig (ebd.; Jessica, 23.01.04).

Abschiebehaft wird zum Alltag indem sie als das ,,Ungewdhnliche” Eingang in das Alltdgli-
che findet (vgl. Szczepanski 1978: 321). In der extremen Situation entwickeln die Frauen eine
Routine mit wiederkehrenden Ereignissen. Dies schlieft an eine Dimension von Alltag an, die
sich auf eine Vertrautheit mit den Lebensumstinden bezieht: ,,Die Wiederholung einer Viel-
falt alltdglicher Handlungen schafft ein Gefiihl von Sicherheit (ebd.).“ Das bedeutet in der
ungewissen Haftsituation die Erfahrung, dass bestimmte Ereignisse immer so ablaufen. Sie
bieten eine Orientierung und eine zur Routine werdende Vertrautheit damit. Ein in diesem
Sinne funktionierender Alltag in der Abschiebehaft bedeutet demnach auch Stabilitdt. Auf
diese Dimension verweist Bausinger ebenfalls: ,,Der Mensch braucht einen gesicherten Raum
der Selbstverstindlichkeiten, der fiir ihn wie flir seine Umgebung gilt™ (Bausinger 1996: 36).
Damit ist eine weitere Dimension des Alltagsbegriffes angesprochen nédmlich ,,das gemein-
same Alltagswissen* und ,,die wechselseitig unterstellten Verhaltenserwartungen® der Indivi-
duen einer (gesellschaftlichen) Gruppe (ebd. S. 34). Auch Luckmann bezieht sich auf ein ge-
meinsames Wissen: ,,Der Mensch kann sich nur innerhalb dieses Bereiches [der Wirklichkeit
des Alltags] mit seinen Mitmenschen verstdndigen, und nur in ihm kann er mit ihnen zusam-
menwirken® (Luckmann 1991: 1). Auf die Elemente des Alltagsbegriffes geht schlieBlich
auch Sofsky ein:

,Bel ndherem Hinsehen erweist das Wort ‘Alltagserfahrung’ einen doppelten Sinn:
Man kann darunter die Erfahrung alltdglicher Ereignisse verstehen, oder auch, dass
Ereignisse immer wieder auf dieselbe Art von jedermann erfahren werden. Der All-
tag wird dadurch zum Alltag, dass jeder unterstellt, die anderen hitten dieselbe Auf-
fassung von der Welt wie man selbst. [...] Alltagserfahrung ist ein gemeinsamer Vor-
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rat an Wissen, der die Ereignisse als bereits bekannt erscheinen lésst. (Sofsky 1978:
29)

Dieses Alltagswissen ist der wesentliche Baustein des Alltags. ,,[E]s stellt die Grundlage jeg-
lichen Verhaltens dar und ist Ausgangspunkt fiir die Orientierungen in Situationen des All-
tagslebens® (Szczepanski 1978: 319). Demzufolge ist die Analyse des Alltdglichen anzusetzen
beim Alltagswissen der inhaftierten Frauen (vgl. ebd.).

In diesem Sinne verorte ich meine Arbeit in einer wissenschaftlichen Tradition wie sie Wolf-
gang Kaschuba zusammenfasst: Als ethnologisches Konzept hat sich der Begriff des ,,All-
tags* aus einer Alltags- und Erfahrungsgeschichte entwickelt und macht die Erforschung von
sowie die Beschiftigung mit Wissens- und Alltagsordnungen zum Forschungsgegenstand
(vgl. Kaschuba 1999: 101). Nach Lefebvre (1972) soll Alltag dabei nicht nur in einer auf das
Private bezogenen Alltagskultur untersucht werden, ,,sondern auch jene Wirkungszusammen-
hinge schirfer ins Auge [...] fassen, die aus 6konomischen wie politischen Griinden aus ihm
abgezogen bzw. in ihm unsichtbar gemacht worden seien: [vor allem] Strategien der Herr-
schaft, Formen sozialer Ungleichheit, Techniken der Bediirfnismanipulation* (ebd. 126f).
Kaschuba weist darauf hin, dass dieses Bewusstsein vom Alltag ,.als gesellschaftlich vorhan-
dene Routine [...] aber nicht reflektiertes Wissen* vorhanden ist (ebd. 131). Eine Analyse des
Alltags in der Abschiebehaft muss demnach nicht nur die als tagtiglich wahrgenommenen
Ereignisse miteinbeziehen, sondern dariiber hinaus das Unbewusste und nicht Reflektierte
sichtbar machen. Sie muss hinter die ,,Organisationsweisen des alltiglichen Wissens und
Denkens* (Sofsky 1978: 29) blicken. Die eingangs von den Frauen beschriebenen Einschét-
zungen der Ereignislosigkeit ihres Alltags erfahren in diesem Sinne eine tiefere Analyse all-
taglich gewordener Elemente im Abschiebegewahrsam.

In der Beschiftigung mit meinem empirischen Material fielen mir wiederholt Worte wie
,hormally*, , meistens* und Ausdriicke wie ,,jeden Tag* oder ,,dann passierte normalerweise
das und das“ auf.’® Diese von den Frauen benutzten Begriffe bezichen sich auf unterschiedli-
che RegelmiBigkeiten des Alltags, auf Situationen, die im Sinne der beschriebenen Alltagsde-
finition als wiederkehrendes Element wahrgenommen werden. Diese Begriffe fungieren als
Indikatoren, als Stichworte eines empirisch verfiigbaren Wissens vom Alltag (vgl. Kaschuba
1999: 131). Sie verweisen auf Elemente einer detaillierten Haftroutine und damit auf eine

tiefer liegende Struktur und auf ein darin enthaltenes Regelwerk dieses Alltags.

3% Victoria benutzte dariiber hinaus sehr hiufig Ausdriicke wie ,,one thing or the other* oder ,,this and this and
that” in ihren Beschreibungen. Diese Aufzdhlungen weisen einerseits auf eine alltdgliche Routine aber auch auf
die Vielfdltigkeit der Ereignisse, die stattfinden kdnnen, bzw. ironisch auf die wahrgenommene biirokratische
Arbeitsweise der Behorde hin (siche Kap. 5.3).
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Anders ausgedriickt: Die von den Frauen beschriebenen, sich stindig wiederholenden Ereig-
nisse sind Elemente des Haftalltags. Diese Ereignisse gliedern und strukturieren die Zeit im
Abschiebegewahrsam. Als wesentliches Merkmal dieser Struktur geht es in den Beschreibun-
gen dariiber hinaus um wiederkehrende RegelméaBigkeiten oder Normen, die sowohl den Be-
reich der Organisierung des Haftalltags als auch den Umgang unter den Gefangenen durch-
dringen. Das geteilte Alltagswissen der Frauen in Abschiebehaft enthédlt demnach Kenntnisse
iiber ein Regelwerk innerhalb der Haft, die unterschiedlich stark ausgeprégt sind.

Der Begriff des Haftalltags bezieht sich auf die Situation des Aufenthalts im Abschiebege-
wahrsam insgesamt. Er umfasst aus meiner Perspektive neben routinisierten Elementen, die
eine gewisse Sicherheit bergen, aber auch die extreme Situation der Ungewissheit. Diese Am-
bivalenz aufzuzeigen ist fiir diese Arbeit zentral und wird in den beschriebenen Erfahrungen

und Umgangsstrategien der inhaftierten Frauen sichtbar.

5.2 Regelwerk

Der Haftalltag der Frauen wird durch vorgegebene Strukturen bestimmt. Er besteht aus wie-
derkehrenden Ereignissen, die sich in der Organisierung der Abschiebehaft im Gewahrsam in
Kopenick zeigen. Diese pridgen und strukturieren den Aufenthalt dort und bilden ein be-
stimmtes Regelwerk im Haftalltag.

Die Organisierung des Ablaufes und der Durchfiihrung des Aufenthaltes im Gewahrsam ist in
der Gewahrsamsordnung festgehalten. Diese Regelungen und Verfahrensweisen ,.fiir den
Vollzug der Abschiebungshaft (GewO 1.1) umfassen im Wesentlichen die Unterbringung,
Allgemeine Verhaltensvorschriften, die Aufnahme und Abschiebungsplanung, Sicherheit und
Ordnung, die Versorgung — aufgeteilt in Verpflegung, Korperpflege, Bekleidung und Reini-
gung, Tagesablauf. Weiterhin regeln sie die Betreuung. Dazu zihlen Arbeitsmoglichkeiten,
die seelsorgerische und sozialarbeiterische Betreuung, die medizinische Versorgung und der
Verkehr mit der AuBBenwelt, d.h. vorrangig Besuchsregelungen.

Die in der Ordnung enthaltenen Punkte sind formelle Regeln. Sie werden durch ein informel-
les Regelwerk ergiinzt, das sich in der Arbeitsweise der Angestellten und in der Umsetzung
der Vorschriften heraus gebildet hat. In der Beschreibung der Haftregeln lassen sich formelle
und informelle Regeln nicht trennen. Das organisatorische Regelwerk bestimmt den Aufent-
halt der Frauen, ohne dass sie den Wortlaut der Gewahrsamsordnung kennen. Im Folgenden
beschreibe ich alltdgliche, strukturelle Ereignisse im Abschiebegewahrsam Berlin Kopenick,
wie sie von den Frauen erlebt wurden. Dabei stelle ich den Zusammenhang mit der Gewahr-

samsordnung als organisatorischem Leitfaden her und lasse auch die Sicht der Reglerlnnen
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mit einflieBen. In den Schilderungen der Haftsituation gehe ich auch auf Konflikte ein, die

sich im geregelten Alltag zwischen den Angestellten und Gefangenen ergeben.

Die Polizei als Umsetzende der Regeln

Als Vollziehende der Abschiebehaft haben die Polizistinnen als ReglerInnen, Verwahrerlnnen
und BetreuerInnen im Gewahrsam umfassende Rechte und bestimmen in der Umsetzung der
Verwaltungsvorschriften den Haftalltag der Frauen. Diese haben den ,,Anordnungen der Voll-
zugsbediensteten® zu folgen. Desweiteren haben sich die Inhaftierten ,,nach der Tageseintei-
lung der Anstalt zu richten® und sie diirfen ,,das geordnete Zusammenleben nicht stéren‘
(GewO 2.2). Damit ist der Rahmen der Haft, der organisatorische Bestandteil des Haftalltags
vorgegeben. Die Frauen haben sich diesen grundlegenden Bestimmungen unterzuordnen, die

in der Haftsituation tdglich deutlich werden.

Der Leiter des Abschiebegewahrsams betonte in unserem Gesprich wiederholt, dass sich die
Arbeitssituation fiir die Polizei vom Verwahren hin zum Betreuen gedndert habe (Leiter,
11.09.03).>” AuBerdem solle die Situation konfliktfreier’® gestaltet werden. Einerseits wurden
bestimmte bauliche Beschrinkungen verdndert und andererseits werde versucht, moderater
mit den haftimmanenten Beschrinkungen umzugehen und ,,Druck rauszunechmen® (ebd.).*

Neben dem Betreuungsmandat betonte der Leiter weiterhin die Gleichbehandlung der Insas-
sen unabhdngig von der Haftdauer. Aufwandtechnisch gibe es keine Unterschiede. Die
Betreuung umfasse die gleichen Rechte fiir alle und eine gleiche Behandlung.** Es giibe bis

auf die getrennte Unterbringung auch keine Geschlechtsunterschiede in der Behandlung der

37 Neben der Moglichkeit, Besuch zu erhalten, einzukaufen, sich sportlich zu betitigen, am Hofgang teil zu neh-
men, seelsorgerischer und sozialarbeiterischer Betreuung, der Freiheit ,,umzuziehen* und umfangreicher Versor-
gung zdhlte er auch Angebote von aulen auf, wie eine theaterpddagogische Betreuung einmal im Monat oder das
Sponsoring einer tiirkischsprachigen Zeitung. Er nannte aulerdem die Freiheit der Gefangenen, sich rund um die
Uhr auf den Etagen frei bewegen zu konnen.

* Konflikte ergeben sich beispiclsweise bei der Nutzung der Teekiichen oder durch ,Zerstdrung von
Hafteigentum® (vgl. GewO 1.5, 2.4). Um die Zulassung bestimmter Gebrauchsgegenstinde wird eine
gewahrsamsinterne Auseinandersetzung gefiihrt: ,,Als ich da war, [war] immer so die Frage, was kriegen die
Gefangenen ausgehdndigt und was nicht? Und wo halt Sachen mit denen man sich selbst verletzten kann
moglichst nicht ausgehidndigt werden sollen. Also sprich irgendwie sdmtliche Glasgefde und so. Und dann
haben die [Frauen] einmal von irgend ‘ner Schicht Nagellack ausgehédndigt gekriegt. Und dann ging’s irgendwie
ein paar Tage darum ob jetzt diese, das ist ja so ganz dickes Glas. Ob das jetzt irgendwie ok ist oder nicht oder
was man mit Nagellack anstellen kann oder nicht.“ (Praktikantin, 21.01.04).

3% Hierbei kommen die Entscheidungen dafiir wohl mehr von auBen. Nach starken 6ffentlichen Protesten wurde
im Sommer 2003 damit begonnen, die Innengitter in den Zellen und Aufenthaltsriumen zu entfernen und
Teekiichen einzurichten. Aullerdem wurde auch die Hofgangzeit von 60 auf 90 Minuten erhoht (Leiter,
11.09.03).

*Als Beispiel nannte er Arztbesuche auBerhalb des Gewahrsams. Bei vielen Menschen, die lingere Zeit in Haft
wiren, kdme jedoch eine Betreuung und Besuche von auflen hinzu, wie z. B. durch Gruppen und Organisationen
wie dem Fliichtlingsrat (ebd.).
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Gefangenen. Lediglich auf den Frauenetagen werde darauf geachtet, bei Bedarf mehr weibli-

che Bedienstete einzustellen (Leiter, 11.09.03).*!

Die Aufgabenbereiche der Polizei, die sich aus der Verantwortung fiir die organisatorische
Durchfiihrung der Haft ergeben (siche Kap. 2.3), sind umfangreich, wie in den folgenden Ab-
schnitten zu zeigen sein wird. Aulerdem gehe ich auf das Verhiltnis zwischen Gefangenen-
wachdienst und Gefangenen ein.

Die Angestellten dieses Wachdienstes sind auf der jeweiligen Station anwesend und dort fiir
alle Belange der Frauen verantwortlich. Thr Aufenthaltsraum befindet sich in der Mitte der
Etage und teilt diese in zwei Teile. Dann gibt es noch den Tagesschichtdienst. Dieser besteht
aus schitzungsweise zehn Personen pro zwolfstiindiger Schicht und ist dafiir verantwortlich,
die Insassen durch den Gewahrsam zu begleiten (Praktikantin, 21.01.04). Sie fungieren als
Abholende und Bringende: “The Police call us, come go to court” (Mala, 17.12.03) und damit
als Bindeglied zu verschiedensten ,,Aktivititen* und Ereignissen im Haftalltag, wie z. B. zur
Anhorung, zum Hofgang oder zu MitarbeiterInnen der Auslidnderbehdrde.

Die Angestellten des Gefangenenwachdienstes sind Verwaltende von wichtigen Gebrauchs-
gegenstinden, um welche die Frauen sie bitten miissen: ,,They have everything in their room
there.” (Victoria, 26.01.04) ,,Sometimes we need toilet paper, sometime need tea, sugar and
we want to take our dress.” (Mala, 17.13.03) Die Frauen kénnen nicht selbstbestimmt dariiber

verfiigen und sind abhéngig davon, ob die Angestellten Zeit haben:

,»When they have time [and] we need anything, they give. Some police said: ‘Oh,
come after’. After [a] little [while] come. They not give us. But some police good:
when we said we need this they give quickly.”(ebd.)

Mit diesem Organisationsprinzip ist eine Kommunikationsregel verbunden: ,,You have to call,
by the gate. [...] If we call for Polizei, they will not answer if you don’t put ‘bitte’. Some of
them will not answer even [then]. So when you want to call it is: ‘Polizei bitte’.” (Victoria,
20.01.04) Im Zusammenhang mit der Abhéngigkeit von der Bereitschaft der Angestellten,
ihnen diese Dinge auszuhédndigen, spricht Goffmann von Demiitigungsprozessen. Als Formen

der Demiitigung von Insassen zdhlt er aufgezwungene verbale Antworten und Anreden auf,

*! Victoria beschreibt, dass normalerweise weibliches Bewachungspersonal fiir die gefangenen Frauen zustindig
ist: “It is only women police that work with the women. But in the station, when they are short of staff, then men
join them. But they don’t allow to call men to the women side all the time.” (Victoria, 26.01.04) Vgl. dazu
GewO 2.4 in der bestimmt ist, dass Leibesvisitationen, z. B. bei Razzien und Durchsuchungen auf der Station,
die gelegentlich durchgefiihrt werden, nur durch Personen gleichen Geschlechts vorgenommen werden diirfen.
Davon berichteten mir konkret Frauen nach einer statt gefundenen Durchsuchung der Frauenstationen (vgl.
Feldtagebuch, 25.11.03).
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sowie den Zwang ,,um Kleinigkeiten [...] bitten, betteln oder gar demiitig nachsuchen zu miis-

sen* (Goffmann 1973: 32):

“It’s only that, at times when you say that ‘Polizei bitte’ some of them are not good.
They’re sitting down in their room and will say [ruft laut mit verstellter Stimme:]
‘Was denn? ’ [...] Because when they’re sitting inside we will not see them. From
there [they] shout ‘Was denn?’ And maybe you want to ask for something, that is
very important to you. [...] So maybe you need that thing, like damenbinds you call
them and they’re asking that person. Then you get crazy with them. [schldgt die
Hiande auf die Oberschenkel] With that shouting and [...] say: “Why you are calling
again?’. [They are] already annoyed that you call them too much. [lacht] So, you
know?” (ebd.)

Die zeitweise Wahrnehmung der Polizei als reizbar — ,,sometimes have nervous, police*
(Mala, 17.12.03) — und willkiirlich macht die hdufigen Bitten um wichtige Gebrauchsgegens-
tainde zu einer unangenehmen Situation des Haftalltags. Fiir jede Kleinigkeit miissen die In-
haftierten die Polizei rufen und alles geht erst durch deren Hénde, bevor die Frauen es ver-
wenden konnen.

Diese entmiindigende und aufgezwungene Situation ist auch Ursache von Konflikten zwi-
schen dem Bewachungspersonal und den inhaftierten Frauen, die nicht zuletzt durch das Ver-
stindigungsproblem entstehen: ,,They speak this deutsch. They know how to abuse. Only
[we] don’t know how to speak.” (Victoria, 20.01.04)

Das verweist auf einen zuséatzlichen Machtfaktor, der in der Kommunikation mit den Polizis-
tlnnen liegt: Diese sprechen Deutsch und kdnnen es ausnutzen, wenn sich die Frauen nicht
verstdndlich machen konnen, indem sie das Anliegen z. B. nicht beachten. Die Frauen sind
zusétzlich also abhéngig vom Faktor Sprache. Das Gefiihl, nichts zu verstehen, wird negativ
verstdrkt durch das Betonen ihrer Unkenntnis und das konsequente Verwenden der fremden
Sprache. Gleiches wird deutlich im Verweigern von Essen mit der Begriindung, die Frauen
hitten nicht deutsch gesprochen (vgl. Jessica, Besuch am 14.10.03).

Auftallig war wihrend meiner Gespriache mit den Frauen, dass jede von ihnen deutsche Worte
in threm Sprachgebrauch benutzte. Dabei handelte es sich um wiederholt genannte Bezeich-
nungen und Eigennamen fiir Gegenstdnde oder Ereignisse aus dem Haftalltag, die als gemein-
schaftliche, von allen verwendete Bezeichnung in Deutsch in den Sprachgebrauch iibernom-
men wurden. Bezeichnungen wie ,,Besuch®, ,,Spazieren gehen®, ,, Alleinezimmer®, ,,Essen®,
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,Polizei bitte*"”, ,,Putzfrau oder ,,Taschengeld* waren mit dem organisatorischen Regelwerk

der Haft verbunden und zeugen von der Notwendigkeit der Frauen, sich an diese Struktur

* Haufig wurde und wird von Inhaftierten davon berichtet, dass die Angestellten im Gewahrsam mit ,,Meister*
angesprochen werden (vgl. dazu Schwarz 2001).
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anzupassen. Kenntnisse in dieser Sprache sind also wichtig, um elementarste Angelegenheiten
zu regeln.

Dariiber hinaus war die Verstindigung mit den Angestellten schwierig, wenn es keine ge-
meinsame Sprache gab, in der sie sich artikulieren konnten. Um eine Verstandigung, und da-
mit verbunden eine Befriedigung bestimmter Bediirfnisse und Anliegen, zu ermdglichen, hat
sich eine Praxis der Ubersetzungsketten entwickelt (vgl. Leiter, Sozialarbeiterin 11.09.03;

Jottkandt 2002: 94; siehe Kap. 5.4.1).%"

Das Verstindigungsproblem zwischen den Polizistinnen und den Gefangenen beriihrt dartiiber
hinaus eine weitere Ebene. Das Problem sei, so die Praktikantin beim Sozialdienst, dass viele
,»es nicht als ihren Job [sehen] so’n Dienstleistungsunternehmen fiir Gefangene zu sein und
deswegen dann auch schnell ungeduldig werden. Und, ich glaube, da liegen auch viele von
den Konflikten [...] Aber weil sie sich halt als Bewachungspersonal verstehen, und auch die
wenigsten ich glaub’ wirklich Lust auf ihren Job haben®, ist das Verhéltnis hidufig belastet
(Praktikantin, 21.01.04).

Victoria sieht verschiedene Ursachen fiir die Unfreundlichkeit einiger Angestellter, darunter

auch deren Ablehnung ihrer Arbeit:

,»It’s only some of them that are racists. And some of them, I don’t know, they come
with annoyance to work. You know when you are denying when you are coming to
work. Definitely, you come, behave any how [schldgt die Hinde auf die Oberschen-
kel].“ (Victoria, 20.01.04)

Das kann auch damit zusammenhédngen, dass die Angestellten beim Gefangenenwachdienst
keine ,,richtigen* Polizisten und damit weniger anerkannt sind. Die nur wenige Wochen dau-
ernde Umschulung fiir den Gefangenenbewachungsdienst (siche Kap. 2.3) fithre dazu, dass
sie in der ,,Knasthierarchie® an unterster Position stehen. ,,Und [...] ich glaube, sie hitten
Spielraum und sie konnten auch, wenn sie ein anderes Verstdndnis von ihrem Job hétten, Fi-
niges machen. (Praktikantin, 21.01.04)

Unter den Angestellten gibt es grole Unterschiede. Alle Frauen, mit denen ich iiber dieses
Thema sprach, sagten mir, es gibe gute und schlechte, nette und unfreundliche PolizistInnen.
Die Praktikantin betonte, dass einige ,,den Gefangenen eine ganz schone Unterstiitzung [sind];
teilweise glaube ich sogar mehr als die Sozialarbeiter.” (Praktikantin, 21.01.04) Ein Polizist

erzéhlte mir aus seiner Perspektive vom Selbstverstindnis seiner Arbeit:

“ Die am hiufigsten gesprochenen Sprachen Englisch, Franzosisch und Russisch werden durch die
SozialarbeiterInnen abgedeckt (Leiter, 11.09.03). Bei den Mitarbeiterlnnen des Gefangenenwachdienstes ist
Sprachkompetenz dagegen kein Einstellungskriterium (Praktikantin, 21.01.04).
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Er war auf das Thema ,,Polizisten sind auch blo3 Menschen gekommen, die ihre Ar-
beit machen. Er konne schon die Griinde verstehen, hier bleiben zu wollen, es gébe
triftige Griinde eben nicht zurlickgehen zu wollen. Aber er wiinschte sich, dass es
auch ein Verstindnis seiner Arbeit gegeniiber gébe. Er erzdhlte von personlichen Be-
kanntschaften und guten Verhiltnissen zu Gefangenen, die seine Arbeit durchaus
auch begleiten wiirden. Und dass es auch lockere Situationen und Witzeleien mit den
Hiftlingen gibe. (Mitarbeiter Polizei, 11.09.03)*

5.2.1 Ankunft in der Abschiebehaft

In den Erinnerungen meiner Gespriachspartnerinnen gehdren ihre Verhaftung und der Weg in
das Abschiebegewahrsam bereits zu der Erfahrung Abschiebehaft. Der Weg nach Kdpenick
war meist nicht kurz und gradlinig, sondern fiihrte sie iiber verschiedene Polizeistationen, in
denen sie die Nacht verbrachten, bevor sie schlielich im Gefangenensammeltransporter in
den Abschiebegewahrsam kamen. Die Frauen blieben in Unklarheit dariiber, was mit ihnen

geschah und wohin sie gebracht wurden (vgl. Victoria, 20.01.04; Mala, 17.12.03):

,,Also sie wusste iiberhaupt nichts. Uberhaupt niemand hat ihr je gesagt wohin sie ge-
fahren wird, ob [...] jetzt zur ErschieBung, hat sie gesagt, oder was auch immer. Also
es wurde nie iiberhaupt was gesagt [...] und dann ist sie eben dort hingebracht worden
aber wusste auch nicht was das jetzt ist.* (Natascha, 22.12.03)

Der erste visuelle Eindruck bei der unmittelbaren Ankunft auf dem Hof des Abschiebege-
wahrsams war erschreckend: “ Wow! All close and then we see some people playing outside.
Then we know [they] bring [us] like that place. Many people have there! Then we [were]
thinking they bring us prison. [...] Because all close.” (Mala, 17.13.03) Die Vermutung, dass
sich die Frauen in einem Geféngnis befinden, wurde im folgenden Aufnahmeprozedere besti-
tigt. Darin machten sie vor allem die Erfahrung eingeschlossen zu sein und sich einer entwiir-

. . . . . . 45
digenden Durchsuchung ihrer Sachen und ihres Korpers unterziehen zu miissen:

“The first day I was taken to the Kopenick we were locked in one [room] [...] When
ever you get there they lock us up in one room. Then they started calling us one by
one. They [took] off our dresses, our earrings [sie deutet an Handgelenke und
Ohren]. Everything that we were puttin’ on. They [took] off everything, then checked
our body, this, that. Then they gave us clothes back, then they lock us back into the
room. [...] Everything, anything you have on with you will be taken away. After

“ Die Trennung in ,,gute* und ,,schlechte Polizisten wird nicht nur von den Inhaftierten, sondern teilweise auch
von Polizisten selbst vorgenommen (vgl. Lichterbeck 2004).

* Die Aufnahmeprozedur beschreibt Goffmann als weitere Erfahrung der Demiitigung. ,,[Sie] kann als ein Ent-
und Bekleiden gekennzeichnet werden, wobei der Mittelpunkt physische Nacktheit ist. Selbstverstidndlich gehort
zum Entkleiden auch die Wegnahme des Eigentums, denn die Menschen pflegen ihre personliche Habe
emotional zu besetzen.” (Goffmann 1973: 29).
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some time they gave us food. [...] If you want you eat but me I did not eat that day
anyway.” (Victoria, 26.01.04)

Die organisatorischen Verfahrensweisen bei der Ankunft der Gefangenen beschrieb mir ein
Angestellter der Polizei. Ich fragte ihn danach, wie die Ankunft neuer Abschiebehéftlinge
aussche, und lie mir das Aufnahmeritual erkldren: ,,Die kommen hier rein, durch die Tiir,
durch die auch Sie gekommen sind*“ (Mitarbeiter Polizei, 11.09.03). Wir befanden uns im
Erdgeschoss des fiinfstockigen Plattenbaus, erreichbar iiber eine Metalltreppe, die an der
Stirnseite vom Hof aus in das Gebaude fiihrte. Die warterauméhnlichen Zellen, in welche die
Gefangenen zunichst gesperrt werden, befinden sich gleich neben dem Eingang gegeniiber
der Wache. An den Holztiiren sind Zettel angebracht, die die Bereiche in ,,Frauen®, ,,Ménner*,
,»WC Abschieber* einteilen. Wahrend die ,,Neuzuginge* in den Zellen warten, gehen die Po-
lizistinnen, die sie hergebracht haben, mit ihren Papieren, die sie am Abholort bekommen
haben, in die Wache. Dieses Biiro ist der Knotenpunkt der Koordinierung aller Frauen und
Mainner, die sich im Abschiebehaftgewahrsam befinden. Dort werden sie unter fortlaufenden
Nummern im Tagebuch registriert (das ist die Haftbuchnummer s.u.) und ihre Unterbringung
wird geplant. Die dort arbeitenden Polizistinnen drucken kleine rosafarbene Zettel fiir die
Mainner und weille fiir die Frauen aus, die nach Etagen und Zellenbelegung geordnet an der
Wand visualisiert werden. Neben dem Namen und der Nationalitit ist auch das Datum der
Inhaftierung vermerkt.

Im nichsten Raum, der Aufnahme, werden die melderechtlichen Angelegenheiten bearbeitet,
d.h. hier miissen Papiere ausgefiillt und unterschrieben werden. Auch ein Protokoll iiber die
Durchsuchung ihrer Sachen soll hier unterzeichnet werden, in dem steht, was alles sicherge-
stellt wurde. Das sind Gegenstéinde wie Geld, Schmuck oder andere personliche Sachen, wel-
che die Gefangenen nicht mit auf die Etagen nehmen diirfen. Mit dieser Unterschrift wird
bestitigt, dass alles ordentlich und vor allem rechtméfig verwahrt und ihnen bei der Entlas-
sung wieder ausgehindigt wird. *® Mein Begleiter erzihlte mir, dass die Leute oft eigentlich
gar nicht wissen wiirden, was sie unterschreiben sollen, und die selbe Situation bei der Riick-
gabe der Sachen auftrete, wenn quittiert werden muss, dass alles vollstdndig ist. Anschlieend
werden sie wieder in der Zelle verwahrt, bis sie abgeholt und auf der entsprechenden Station

untergebracht werden (ebd.)."” AuBerdem kommen die Frauen bereits in der Ankunftssitua-

¢ Haben die Gefangenen Geld bei sich, werden damit die Haftkosten verrechnet, da sie die Kosten der Haft und
der Abschiebung zu tragen haben (vgl. GewO 1.5). Einen Betrag von 55,- Euro diirfen die Inhaftierten bei ihrer
Abschiebung mitnehmen (Leiter, 11.09.03). Die nicht beglichene Summe muss vor einer erneuten Einreise in die
Bundesrepublik, die beantragt werden muss, bezahlt werden.

*" Im Gesprich mit dem Polizisten erfuhr ich, dass die Ankunftssituation aus der Perspektive der Polizei frither
viel hektischer verlief. Im Zuge der im Sommer 2003 erfolgten Umstrukturierungen hat sich die Ankunftssitua-
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tion mit der Auslédnderbehorde in Kontakt, die ihre Abschiebung betreibt (siche Kap. 2.4 und
5.3.1).

Zum Aufnahmeprozedere gehort auch, dass die Neuankommenden ,,iber ihre Rechte und
Pflichten bei ihrer Aufnahme durch die Polizei belehrt (GewO 2.3) werden. Thnen sollen in
Form mehrsprachig vorliegender Merkblétter Informationen iiber die Hintergriinde, Abléufe
und ,,Angebote* der Haft ausgehindigt werden (Leiter, 11.09.03).*® Aber nicht alle erhalten
diese tatsichlich®’, ebensowenig wie die vorgeschriebene (miindliche) Erklirung dessen, was

mit ihnen passiert:

,»| The police] didn’t say anything. They give to fill [in] applicacion paper. [...] There
we want to write our name, where we live, like that. We no understand also. Just we
write our name then they said: Ok finish. After they take us room.” (Mala, 17.13.03)

Auf der Frauenstation trafen sie auf andere inhaftierte Frauen, mit denen sie ins Gesprich
kamen. Diese Begegnungen waren wichtig fiir die erste Orientierung im Gewahrsam (siehe
Kap. 5.4.1).

Der Gefiihlszustand, in dem sich die Frauen in der ersten Zeit befanden, l4sst sich als Schock
beschreiben (vgl. Natascha, 22.12.03). Sie wussten nicht, was mit ihnen geschehen wiirde und
waren verunsichert: “Oh, first day crazy, so sad. [...] Because my life this first time, ja? I see

like that. Have any country many girls. ... I can not understand.” (Mala, 17.13.03)

tion der ,,Neuzugénge“ von einigen grofen ,,Sammeltransporten” am Tag dahingehend veréndert, dass nun auch
Transporte von anderen Polizeidienststellen kommen. Somit erreichen kleinere Transporte rund um die Uhr den
Abschiebegewahrsam und das bedeute eine Aufnahmeprozedur mit weniger Arbeits- und Zeitdruck, da weniger
Neuzuginge zu bearbeiten seien. Fiir die Gefangenen sei die Situation dadurch auch weniger hektisch und es sei
auch mal Zeit fiir ein Scherzwort (ebd.).

* Der Autorin liegt die englischsprachige Version mit dem Titel ,,Jmportant Information on Custody Pending
Deportation und die deutschsprachige ,,Information zur Abschiebehaft vor. Auflerdem konnen durch die
SozialarbeiterInnen weiterfiihrende Informationen in Form von Flyern der Auslédnderbeauftragten verteilt wer-
den, die in verschiedenen Sprachen erhéltlich sind. Sie enthalten die Adressen verschiedener Organisationen
oder Initiativen, die Unterstiitzung anbieten (Sozialarbeiterin, 11.09.03). Des Weiteren gibt es fiir die Frauen
Faltblatter von Beratungsstellen fiir Opfer von Frauenhandel (zum Begriff Frauenhandel vgl. agisra e.V. 2001).
Zu Beginn meiner Forschung hatte ich erwartet, sehr stark auf frauenspezifische Themen wie Frauenhandel und
Prostitution zu stoflen. Dies war im Kontakt mit den inhaftierten Frauen jedoch kein Thema das von ihnen ange-
sprochen wurde. Hinweise darauf kamen von der Sozialarbeiterin, die bestétigte, dass Prostitution fiir viele in-
haftierte Frauen eine Rolle spiele (Sozialarbeiterin, 11.09.03) und in einer Weisung des Innensenats, in der un-
erlaubt Erwerbstétige, mit der expliziten Ausnahme ,,der unerlaubten Prostitutionsausiibung®, nicht in Abschie-
behaft genommen werden sollen (Senatsverwaltung fiir Inneres 2003). Seit Oktober 2003 sind einmal wochent-
lich zwei Mitarbeiterinnen von Hydra e.V. auf den Frauenetagen, als Ansprechpartnerinnen der Frauen und
Vermittelnde fiir das Zeuginnenschutzprogramm (Gespriach mit Mitarbeiterinnen von Hydra e.V. am 01.12.03).
Victoria erwéhnte im Interview das Thema Prostitution im Zusammenhang mit der Legalitdt von Haft (vgl. Ful3-
note 86).

* Von Abschiebehiftlingen wird wiederholt berichtet, dass sie bei ihrer Ankunft keinerlei Informationen erhiel-
ten (vgl. Initiative gegen Abschiebehaft 2003).
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Eine sehr priagnante Erinnerung an die Zeit im Abschiebegewahrsam war die Niedergeschla-
genheit vieler Frauen. Vor allem Gefangene, die erst kurze Zeit auf der Station waren, wein-
ten viel (Gesprédche mit Jessica und einer weiteren Frau, 11.09.03; Interview Mala, 17.12.03).

Victoria fiihlte sich in den ersten Tagen wie geldhmt:

“So by the time I got into the rooms, I was a little bit, I was not happy anyway. So, at
times I cry a little I just climbed on my bed. [...] I was not eating for about, three
days! I definitely, I just go on pray on my own. [...] But then I knew all the time the
policepeople they start looking at me on my bed. Whenever they said I should go out
from these I don’t leave my bed. ... So that was up that first day, first three days
anyway.” (Victoria, 26.01.04)

Die Praktikantin beim Sozialdienst erlebte ,,bei Einigen die gerade erst angekommen waren,
[...] ganz viel Emporung aber auch Unglauben. Also ’ne erst mal so dieses boah da stiirzt
richtig was zusammen so [...] ‘Ich werde abgeschoben! Ich bin im Abschiebeknast!’ [...] Das
ist richtig schlimm!“* (Praktikantin, 21.01.04)

Die Verzweiflung, die aus dem anfénglichen Schockzustand resultierte, miindete in eine Akti-
vitdt, um etwas an der Situation zu dndern: ,,Sie haben mich dann irgendwie angesprochen
oder wollten irgendwas. [...] [mit verstellter Stimme:] ‘Das kann doch nicht sein! Da muss
man doch was machen! Dann ruf” doch mal bei der Ausldnderbehérde an!” Und ‘Hier meine
Situation ist so und so und so jetzt mach doch mal was’!*“ (ebd.)

Dieser Zustand wich mit fortschreitender Haftdauer jedoch einer Lethargie, in der sich die
Frauen nicht mehr so stark engagierten: ,,Dass so, die Stimmung oder das Energielevel oder
s0, [da] hatte ich den Eindruck, je langer Leute drin sind, desto mehr geht das halt runter [...]
Als ob diese ganze Atmosphire so komplett die Leute da runterdriickt.“ (ebd.)

. There is a number for everybody™*°

— Die Haftbuchnummer als Organisationsmerkmal
Die in der Wache vergebene Haftbuchnummer ist elementar im weiteren Haftverlauf. Sie ist
Zuordnungs- und Erkennungsmerkmal sowohl fiir die Angestellten als auch fiir die Inhaftier-
ten.

Der Bewachungsdienst auf der jeweiligen Etage greift beispielsweise fiir seine Arbeit auf die
von den Frauen bei der Aufnahme ausgefiillten Bogen zuriick. Neben den Personalien enthal-
ten diese ein Foto und die Haftbuchnummer. Diese Nummer erfahren die Frauen von den An-

gestellten:

3 Victoria, 26.01.04.
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,uUnd ich nehme an, sie [...] kriegen es auch immer wieder gesagt. Aber ich glaube,
selber kriegen sie es [...] nicht schriftlich. [...] [Und es] ist ganz selten, dass eine
ihre Haftbuchnummer nicht wei. Manchmal, wenn sie grade angekommen ist, dann
weil} sie sie noch nicht. Aber weil da soviel {iber [die] Haftbuchnummer lduft, wissen
sie die relativ schnell.* (Praktikantin, 21.01.04)

Die Bedeutung der Nummer bestdtigt Victoria: “They believe so much in that number, [more]
than your name” (Victoria, 26.01.04). Auf meine Frage, warum das so sei, erwidert sie sehr

bestimmt:

,»That is the number! They know you when they call [it]. That is normal, it is the
number they gave you. [...] There are some people that have [same] names. They
change. Then they want give A letter they give B [macht eine aushéndigende Geste],
because you have the same name. [klatscht] But that number is for you alone, the
number you have when you came there first day. [...] We call it Képenick number.”
(ebd.)

Als Organisationsprinzip erscheint die Vergabe von Nummern sowohl fiir die Angestellten als
auch fiir die inhaftierten Frauen sinnvoll. Die Haftbuchnummer tritt an die Stelle des Namens.
Die Inhaftierten werden zu Nummern in einem téglich stattfindenden Prozess der Identifizie-
rung damit.”’

Anwendung findet die Nummer beispielsweise in einer informellen Regel, welche die Frauen
relativ schnell nach ihrer Ankunft erlernen. Jeden Abend konnen sie sich in Listen eintragen
lassen und sich dadurch fiir den kommenden Tag fiir drei verschiedene Belange anmelden:
mit der Auslidnderbehorde sprechen, zur Arztin kommen oder Taschengeld ausgezahlt be-

kommen (vgl. Mala, 17.12.03):

“If, evenings like six, seven [0’clock], the police people will come. [...] When they
are changed they will come and ask ‘is there anybody to see doctor, Taschengeld™,
Auslander?’ Three questions. [...] So you put your number there, number and the

3! Goffmann spricht davon, dass der vielleicht wichtigste Besitz, der den Insassen bei der Aufnahmeprozedur
weggenommen wird, der volle Eigenname ist. Dies geschieht im Abschiebegewahrsam durch die Zuordnung und
Verwendung der Haftnummer. In diesem Sinne ,,[kann ]der Verlust des Namens eine erhebliche Verstiimmelung
des Selbst darstellen (Goffmann 1973: 29).

>2 Die Zahlung von ,, Taschengeld* muss beim Landesamt fiir Gesundheit und Soziales (Zentrale Leistungsstelle
des Landes Berlin fiir Asylbewerber (ZLA)) beantragt werden, welches Leistungen nach §3 Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) einen monatlichen Betrag von 28,63 EUR bewilligt. Dieser Betrag wird ihnen in drei
Raten pro Monat ausgezahlt, da die Inhaftierten nur einen kleinen Geldbetrag zur tdglichen, personlichen Verfii-
gung besitzen diirfen. ,,Maybe ten Euro oder 20 Euro is allowed.” (Victoria, 26.01.04) Das betrifft auch die Aus-
zahlung von Geld, das sie bei ihrer Verhaftung bei sich hatten oder von Angehdrigen geschenkt bekommen. Im
englischsprachigen Informationsblatt zum Haftaufenthalt heifit es dazu: ,,Money that you had in your possesion
at the time of your arrest will be kept for you. You may have up to DM 20.00 of your own money paid out to you
each day by the Administration Office (admissions) for shopping or making telephone calls. Please note that you
are not permitted to have more than DM 20.00 on your person at any time” (Hervorhebung im Original).
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name. ... So the following morning, they will come up. Call you. [...] It is normal
like that.” (Victoria, 26.01.04)

5.2.2 Die Unterbringung

Die Unterbringung der Inhaftierten ist ein elementares Element des Regelwerkes und ver-
deutlicht sehr plastisch die Haftsituation des Eingesperrtseins. Die Stationsarchitektur und wie

die Frauen darin untergebracht sind, beschreibt Victoria sehr anschaulich:

“When you get to the third floor, there is a gate. [...] They have rooms here, there is
a corridor. But that gate they will lock it. Everybody is locked in, over there. The
police room is by the side of the gate. [...] But you can never get out of that gate.
You have the freedom to move out of your room, to the corridor, to the kitchen, to
the bedroom and everythin’. But there is a gate, entrance to the rooms. The rooms on
the bottom left and right. There is Alleinezimmer [Einzelzelle], there is rooms where
two, three, four people are staying, you can be as many as ten, you can be four
people you can be three. [schligt die Hinde auf die Oberschenkel] It depends. [...]
So, within that korridor the police people can look to what is happening from that
gate. You can never go out of that gate unless you are being called for one thing or
the other. [...] That gate is like a boundary, between you and the policepeople. Or the
entrance to outside.” (Victoria, 26.01.04)™

Wihrend meiner zweimaligen Aufenthalte im Gewahrsam konnte ich selbst auch einen rdum-
lichen Eindruck von einer Frauenstation gewinnen, den ich an dieser Stelle wiedergebe, um
die Lebenswelt der Frauen zu illustrieren.

Im Zuge der bereits erwihnten Umbaumafnahmen, wurden die Innengitter entfernt. Diese
Gitter waren ca. einen Meter vor den zusitzlich von auflen vergitterten Fenstern im Boden
und an der Decke verankert gewesen. Auf der Etage waren die Renovierungsarbeiten bereits
abgeschlossen, die Wiande waren in hellem Gelb gestrichen und ein blau-grauer Fubodenbe-
lag neu verlegt worden. Die zu beiden Seiten des Korridors liegenden Zellen, auf die sich
Victoria bezog, sind relativ grol3, aber wirkten sehr karg und leer auf mich. Sie sind hell, weil
eine Fensterfront gegentiber der Tiir die gesamte Breite des Raumes einnimmt. Die Einrich-
tung der Zellen und die Ausstattung sind im gesamten Haus identisch. In der Mitte des Rau-
mes befinden sich jeweils ein ldnglicher Tisch mit im Boden verankerten Bénken auf jeder

Langsseite. Darauf stehenden ein kleiner, schwarzer Fernseher, der meist lduft, und Lebens-

%3 Das Bild des Gitters als Grenze zwischen den Gefangenen und der Polizei ist sehr stark. In der Beschreibung
der rdumlichen Aufteilung und wie sich die Polizei verhilt, wird die permanente Uberwachung und Kontrolle
deutlich. Das Bewusstsein der stindig mdglichen Uberwachung und die architektonischen Voraussetzungen
dazu, bezeichnet Michel Foucault als panoptisches Prinzip (Foucault 1976: 265 ff.). Seine Hauptwirkung besteht
in der Schaffung eines bewussten und permanenten Sichtbarkeitszustandes bei den Gefangenen, der das
automatische Funktionieren der Machtsituation sicherstellt. Das Panopticum erzielt eine permanente Wirkung
der Uberwachung auch wenn ihre Durchfiihrung sporadisch ist. ,,[Die] Hiftlinge sind Gefangene einer
Machtsituation, die sie selber stiitzen“ (ebd.: 258) und internalisieren.
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mittelstapel. Die Doppelstockbetten, die mit dem Kopfende an der Wand stehen, sind griin
gestrichene Metallkonstruktionen mit einer dicken Schaumstoffmatratze darauf. Den Platz
zwischen den Kopfenden der Betten nehmen niedrige, offene Metallfacher ein. Meist sind sie
mit personlichen Gegenstinden wie Kosmetika und Lebensmitteln vollgestellt. Aulerdem gab
es Metallhaken am FuBlende des Bettes fiir Kleidungsstiicke. Neben der Tiir stechen aulerdem
kleine, iibereinandergestapelte, graue Schliefdacher, in denen die Frauen bei Bedarf Wertsa-
chen einschlieBen kénnen (Sozialarbeiterin, 11.09.03).** Einige Zellen sind zusitzlich mit
einem kleinen Raum ausgestattet, der Waschbecken und Toilette enthilt.

Die Eingangstiiren sind aus griin gestrichenem, stabilen Holz gefertigt. Im oberen Drittel ist
ein kreisrundes Guckloch mit einer kleinen Scheibe eingelassen. Von auflen sind jeweils zwei
schwere Metallriegel angebracht. Die meiste Zeit stehen die Raume offen; im Tagesablauf
gibt es keine Einschlusszeiten wie in ,,normalen® Gefdngnissen. Die Gefangenen kdnnen sich
im Trakt, in dem ihre Zelle ist, frei bewegen und sich auf die andere, zur Etage gehorenden,
Seite umschlieen lassen (Leiter 11.09.03; GewO 2.6).

Der Aufenthaltsraum ist ebenfalls gerdumig und spartanisch mit einem kleinen Tisch und we-
nigen Stithlen ausgestattet. In der Mitte steht eine Tischtennisplatte. An der hinteren Stirnseite
befindet sich eine Art Kiichenzeile, mit einem Waschbecken aus Metall, einer Platte aus dem
gleichen Material und einem Kiihlschrank. Dariiber sind ein Seifenspender und ein Warm-
wasserbereiter an der Wand montiert. Bis auf die provisorische Wischeleine, deren Ursprung
Streifen alter Bettwésche sein mochten, und an der Kleidungsstiicke zum Trocknen hingen, ist

der Raum ansonsten leer.

Eine Trennung nach Nationalititen ist organisatorisch nicht vorgesehen. Im Gegenteil, es
werde eine gemischte Belegung der Zellen mit Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen
gewiinscht, weil die Erfahrung gemacht worden sei, dass das besser funktioniere. Allerdings
werde schon dahingehend darauf geachtet, dass z.B. eine Frau aus Osteuropa nicht aus-
schlieBlich mit Afrikanerinnen zusammengelegt wird; ,,dass es auch passt®, und dass spiter
auch Wiinschen entsprochen werden konne, zusammen zu ziehen (Leiter, Sozialarbeiterin,
11.09.03).

Es sei laut Gewahrsamsleiter auch nicht so, dass man eine feste Zahl fiir die vorhandene An-
zahl der Plétze fiir Frauen nennen konne. Die Aufteilung der Etagen und die Platzverteilung
konnten je nach den anstehenden Erfordernissen die Stationen umstrukturiert werden. Zum

Zeitpunkt meiner Untersuchung gab es zwei Stationen, die filir die Unterbringung der Frauen

> Die Sozialarbeiterin erklirte mir, dass sich die Frauen auf Wunsch ein Sicherheitsschloss geben lassen konnen,
um fiir sie wertvolle Gegenstdnde, wie z. B. auch Zigaretten, einzuschlie3en.
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vorgesehen waren, die fiir die durchschnittliche Anzahl der inhaftierten Frauen jedoch aus
reichen wiirden (ebd.).

Auf den Etagen gibt es Zwei, Vier- und Sechsbettzellen. Auf Wunsch ist eine Einzelunter-
bringung moglich, ab einer Aufenthaltsdauer von sechs Monaten haben die Gefangenen das

Recht auf eine Einzelzelle auf der Etage (ebd.; GewO 2.1).

Einzelunterbringung ist jedoch auch als Bestrafung moglich: “But when some quarrel to much
they keep them into the Keller.“ (Victoria, 26.01.04) Der Begriff , Keller ist ein weiteres
deutsches Wort des Haftvokabulars (vgl. Jessica, 25.11.03). Dieser Ort steht fiir die Wahr-
nehmung der offiziellen Sanktionierung nicht regelkonformen Verhaltens mit dem Aufenthalt
in einer Einzelzelle im Erdgeschoss. Dabei handelt es sich um ganz normal eingerichtete Zel-
len mit mehreren Betten, die bei Bedarf ,,aufgemacht* werden (Praktikantin, 21.01.04; vgl.
Mitarbeiter im Bewachungsdienst, 11.09.03). Der Aufenthalt dort ist einer verstirkten Uber-
wachung und Reglementierung unterzogen: ,,Und der Unterschied ist halt, dass die Polizisten
ja normalerweise vor dem Gitter sitzen, drauflen, und die Leute auf der Etage ihre Ruhe ha-
ben, und da sitzen die halt im Gang.* (Praktikantin, 21.01.04) ,,Und dass du selbst auf Toilette
eben nur mit ‘ner Wachperson gehst und eben nichts anderes machen kannst. [...] Keine Du-
sche.* (Natascha, 22.12.03)

Diese Sanktionsmallnahme kann gegen ,,aggressiv auftretende Personen® angeordnet werden
bzw. ist ,,auch als voriibergehende besondere SicherungsmaBnahme zuldssig® (GewO 2.1).
Zwar sind ,,die Abschiebungshéftlinge [...] in ihrer Freiheit nicht weiter zu beschranken als es
der Zweck der Haft und die Sicherheit und Ordnung in den Abschiebungsgewahrsamen erfor-
dert,” (GewO 1.4) besteht bei einer/einem Gefangenen jedoch ,,in erhohtem Malle Fluchtge-
fahr oder die Gefahr von Gewalttétigkeiten gegen Personen oder Sachen oder die Gefahr der
Selbstverletzung oder Selbsttotung*> (GewO 2.4) diirfen von der Polizei besondere Siche-
rungsmaBnahmen ergriffen werden.® Dazu zihlen neben der Einzelunterbringung auch die

Verlegung auf eine andere Station und ,,Absonderung von anderen Héftlingen, Beschréin-

> Aus der Praxis wird immer wieder berichtet, dass Héftlinge dort direkt nach einem Selbsttotungs- oder Verlet-
zungsversuch untergebracht werden: ,,.Leute, die versucht haben sich umzubringen, die halt irgendwie nicht im
Krankenhaus sind, sondern die im Knast sind, die sind da oft erst mal.*“ (Praktikantin, 21.01.04).

% Wenn es Zwischenfille gab, wo Leute unangenehm aufgefallen sind, also sprich irgendwie Rangelei zwi-
schen Polizei und Gefangenen, die kommen ins Erdgeschoss. Das sind glaube ich so die Hauptgriinde.“ (ebd.)
Ein Polizist erklarte dazu, dass diese Rdume manchmal notwendig seien, um nach Auseinandersetzungen und
Handgreiflichkeiten den Streit zwischen den Gefangenen zu beenden und Einzelne ruhig zustellen. Die rdumli-
che Trennung bei Konflikten verstand der Polizist als Erziechungsmafinahme. Das gebe den dort Eingesperrten,
die ja nicht ohne Grund da seien, die Moglichkeit, dariiber nachzudenken und in sich zu gehen (Mitarbeiter im
Bewachungsdienst, 11.09.03).
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kungen im Hofgang und bei Besuchen, bis hin zu ,,Dauerbeleuchtung des Verwahrraums* und

,Fesselungen® (ebd.).

5.2.3 Der Tagesablauf und der Hofgang

Aus Sicht der inhaftierten Frauen ist die zeit im Abschiebegewahrsam durch tadglich gleich

ablaufende, monoton wirkende Abldufe geprigt:

“Morning wake up and then take breakfast. Sometimes eight o’clock we can go
outside. [...] After, if they said go another side we go there, talk with another friend
that side. Then finish there, one hour, two hours stay there. Then come this side and
have lunchtime. Then eat lunch. After sitting in the kitchen and looking boys play
outside. We can talk if we have a friend. Then evening. Evening time nothing to do,
watching TV, playing card and thinking. [...] Then coming night-time. Finish day
[lacht].” (Mala, 17.13.03)

In dieser Beschreibung schildert Mala konkrete, sich wiederholende Ereignisse und Einheiten
des Haftalltags, die zur alltdglichen Routine gehoren. Dabei handelt es sich um das vielschich-
tige, tidgliche Regelwerk im Abschiebegewahrsam. Die Frauen befinden sich in einem Ta-
gesablauf, der zwar mit eigenen Inhalten wie Gesprachen, Spielen und Nachdenken gefiillt
wird, jedoch von auB3en geregelt und strukturiert ist.

Die Praktikantin beim Sozialdienst zédhlte ebenfalls wenige, den Haftalltag strukturierende,
Ereignisse auf: ,,Na, halt dreimal tdglich Essen, neunzig Minuten Hofgang pro Tag, und ab
und zu kommt eine Sozialarbeiterin vorbei. Manche kriegen Besuch. Aber so an Struktur
war’s das halt dann auch schon.* (Praktikantin, 21.01.04) Sie fiigt den festen Regeln Essen
und Hofgang einen weiteren organisatorischen Gliederungspunkt aus ihrer Arbeitsperspektive
hinzu: ihren dienstlichen Kontakt mit den Gefangenen (siche Kap. 5.2.5). Mit dem Thema
Besuch spricht sie einen moglichen Tagespunkt an, der fiir die Frauen sehr wichtig ist (siehe

Kap. 5.2.6).

Dass der geregelte Alltag in der Abschiebehaft aus wenigen Tagesordnungspunkten besteht,
spiegelte sich auch im Gesprich mit dem Leiter des Abschiebungsgewahrsams, der einen Tag
als ausreichend einschédtzte, um den Haftalltag kennen zu lernen. Der einmalig gewéhrte Zeit-
raum meiner Anwesenheit auf den beiden Frauenstationen von acht bis sechzehn Uhr, wiirde
mir einen Einblick in einen ,,normalen Tag" bieten. Spiter passiere ohnehin nichts mehr, au-
Ber dass die Frauen Abendbrot 48en und fern sdhen, was fiir mich sicherlich uninteressant sei

(Leiter, 11.09.03). Aus seiner Perspektive, der des Umsetzers des vorgegebenen Regelwerkes,
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und aus seiner Wahrnehmung dieser Struktur heraus, nimmt auch er den Alltag gleichformig
ablaufend und monoton wahr.

Durch die Gewahrsamsordnung gilt fiir alle Inhaftierten eine gleiche Struktur des Tagesge-
schehens. Unter dem Punkt ,,Tagesablauf sind darin die Zeiten fiir das Wecken und die
Nachtruhe sowie die Ausgabe des Essens geregelt. AuBlerdem wird auf den Hofgang hinge-
wiesen und darauf, dass sich die Gefangenen ,,jederzeit in ithren Verwahrraum zuriickziehen*
konnen (GewO 2.6). Diese Aspekte sind aus Sicht der Organisatorlnnen, der Senatsverwal-

tung fiir Inneres, die diese Ordnung erlésst, elementar fiir die tdgliche Haftstruktur.

Der Hofgang

Fiir die inhaftierten Frauen war der tiglich stattfindende Hofgang ein wichtiges Ereignis. Sie
nannten es ,,Spazieren gehen®. In dem von ihnen verwendeten Ausdruck fand ich einen Eu-
phemismus, der auf den ersten Blick nichts mit der Handlung zu tun hatte, die ich sonst unter
»pazieren gehen® assoziiere, sondern ein liberwachter Ausflug auf einen kargen Gefangnis-
hof war. Sie verwendeten dieses Wort vielmehr als Synonym fiir das Prozedere des Hofgangs
mit seinen Ritualen und Bedeutungseinheiten.

Im Folgenden beschreibe und analysiere ich die festgeschriebenen und informellen Regeln
dieses Ereignisses aus meiner Erlebnisperspektive, um anschliefend auf die Wahrnehmungen

und Einschdtzungen der Frauen einzugehen.

Der Hofgang umfasst ein festes Regelwerk, welches bereits vor dem eigentlichen Ausgang
beginnt. Die praktische Umsetzung des Hofganges ist Aufgabe des Tagesschichtdienstes, wel-
cher ebenfalls fiir die Organisierung der Besuche zusténdig ist (siche Kap. 5.2.6).

Am Vormittag kam eine Polizistin durch die Zellen und fragte auf Deutsch, welche Frauen
um 13:20 Uhr mit auf den Hof wollten. Von den Frauen, die sich meldeten, schrieb sie die
Haftnummern auf einen rechteckigen Pappteller. Gegen 13:00 Uhr gesellte ich mich zu der
Gruppe, die sich am hinteren Ende des Flurs einfand und von der Polizistin mit der Liste kon-
trolliert wurde. Sie rief nacheinander die notierten Nummern der Anwesenden auf, hakte sie
ab, strich die Nummer einer Frau durch, die es sich anders iiberlegt hatte und versuchte, alle
Frauen zusammen zu halten. Etwas unwirsch rief sie einer der Frauen zu: ,,Nr. 1073 hier blei-
ben!*’’. Als die Polizistin mit dem Abgleich der Liste fertig war, wurden wir durchgezihlt

und in das Treppenhaus hinaus gelassen, das sich an der Stirnseite des Gebdudes befindet und

57 Haftnummer fiktiv.
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aus Metallgittern gebaut ist. Es wirkt wie ein hochkant aufgestellter und engmaschiger Kéfig.
Unten stand ein frohlicher Polizist an der Gittertiir, der die Frauen in einigem Abstand in
Dreiergruppen iliber den Hof zum eingezdunten Freistundenhof schickte, wo zwei weitere
Uniformierte am Eingang postiert waren.

Den Frauen war es sehr wichtig, in welcher Gruppierung sie dort entlang gingen. Es gab kurze
Verzogerungen im Losgehen, weil sich einige zuriickhielten, um zusammen zu gehen und die
aktuelle Dreiergruppe nicht vollstindig wurde. Einmal lief eine Frau los, auf die zwei Andere
zu warten schienen, und sie riefen einigermalBlen entriistet den Namen der ,,Abtriinnigen®.
Oder es wurde bestimmt, welche als Nichste gehen sollten, um sicher zu stellen, dass Freun-
dinnen untergehakt den Weg entlang gehen konnen. Der Weg flihrte zwischen den beiden
vorderen ,,Kdfigen®, in denen einige Ménner ihre Freizeit verbrachten sowie schaulustigen
Mainnern, die sich im Haus an den Fenstern dridngten, vorbei. Die Ménner riefen und pfiffen
hinter den Frauen her. Es schien, als wenn diesen die Situation eher unangenehm wire, denn
sie sahen nicht wirklich nach links und rechts, antworteten meist nicht und bummelten auch
nicht.

Der Polizist scherzte mit den Frauen und seiner Kollegin iiber die offensichtlich bekannte
Situation. Mala und ich waren schlieBlich zwei der Letzten, die losgingen. Ich glaube, auch
ihr war es unangenehm. Sie lief auf der dem Hof abgewandten Seite, hatte mich untergehakt
und ging dicht neben mir. Verstohlen schaute sie nach rechts und schien zwischen den am
Gitter stehenden Minnern jemanden auf dem Hof zu suchen. Einmal rief jemand ,,Sri Lanka*
zu uns hiniiber, worauf sie verneinend den Kopf schiittelte. Dann rief jemand auf Englisch,
wie es ihr gehe, und sie sagte: “Gut™. Ich war mir der ,,Rundumbeobachtung* unangenehm
bewusst und froh als wir nach ca. 50 Metern auf unserem Geldnde und den meisten Blicken
wieder verborgen waren. Als alle Frauen da waren, verschlossen die Polizisten das Tor.

Der Hof war auf drei Seiten von einer ca. 8 m hohen Holzwand aus groben, breiten Bohlen
umzédunt, zwischen deren schmalen Schlitzen wir auf den identischen Nachbarhof spdhen
konnten. Den oberen Abschluss bildeten Metallzacken. Zum Gebédude hin wurden die Freifla-
chen von einem durchgehenden hohen Metallgitter begrenzt, in welchem Tiiren eingelassen
waren. Der asphaltierte Platz wirkte durch den griinen Belag und die weilen Linien am Rand
wie ein Sportplatz. Es gab zwei FuBlballtore aus dicken Metallrahmen, auf denen oben ein
stabiler Basketballkorb angeschweil3t war.

Einige Frauen hingen ihre Sachen {iber das Tor. Viele gingen in den Schatten an der Riick-
wand des Platzes und setzten sich dort auf mitgebrachten Handtiichern auf den Boden. An-
fangs war das Treiben auf dem Hof sehr aktiv. Eine groere Gruppe schwarzer Frauen ver-

trieb sich die Zeit mit frohlichen Abklatsch- und Rhythmusspielen, bei denen gesungen
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wurde. Die jungen Frauen, die ich am Morgen kennen gelernt hatte, und ein paar andere, die
Russisch sprachen, spielten mit einem Gummiball, den sie mit viel Kraft durch die Gegend
schossen, oder versuchten sich an Klimmziigen am Tor. Auch sie lachten viel und waren aus-
gelassen. Einige Frauen liefen untergehakt und sich unterhaltend, entgegen dem Uhrzeiger-
sinn, um den Platz. Eine éltere Frau, von der ich erfuhr, dass sie am heutigen Tag angekom-
men war, drehte allein, in einer Bibel lesend, ihre Runden.

Immer wieder sahen die Frauen 